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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 8.Januar 1941.

in Böhmen und Mähren

Z.-Verw. 4.

An

die Zentralverweltung,

die Herren Abteilungsleiter I - IV,

sämtliche Gruppen.

Nachrichtlich:

An

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs.

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

den Herrn Wehrmachtbevollmäähtigten,

den Herrn Arbeitsgauführer,

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

die Parteiverbindungsotelle,

den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

den Herrn Kurator der Deutschen Technischen

Hochschule in Brinn,

den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,

den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten in Prag,

den Herrn Generalstaatsanwalt in Prag,

das Hauptamt der Deutschen Reichspost in Prag.

In Ergänzung meines Erlasses vom 19.12.194l,

Nr. Z.: HB/4l, weise ich darauf hin, daß auf die Gefolg-

schaftsnitglieder, die Beschäftigungsvergütung oder

Trennungsentschädigung beziehen und den Di:stort in der

Zeit vom 2l.Dezember 194l bis 2:Jehuar 1942 verlassen ha-

ben, Nr.l5 der Bestimmungen über Vergütung bei vorüber-

gehender auswärtiger Beschäftigung und Nr.25 der Dvo zum

Umzugskostengesetz, betr.Tre.nungsentschädigung bei Ver-

setzung,Anstellung und Umzugsanordnang,denzuwendenvsinid

.t.

Im Auftrage:

gez.Liebenow

Beglaubigt:

tischer.

.L.7.4/4

Angestellte.

2 on'l



Druckfehler Berichtigung

im Runderlaß dei Reichsprotektors vom lo.l2.l941

- I l d Glso - botr, Amtshiife im Verwaltungeotraf-

vorfahren gegen deutsche steatsangehörige mit Wohn-

sitz ausserhalb des Protektorets.

In 3,Satz nuss es statt "zur Ahndung veraltungsgericht-

lich zu chndender Ü ertrctungen" richtig heiacen:

"zur Ahndung von in Verveltungsstrafverfähren zu verfol-

genden Übertretungen".

Toteptor

331

Ranziel

#a392



Der Reichsprotektor

Prag,den 29.Juni 1941

in Böhmen und Mähren

I 1 a -'3813

An :

a) die Abteilungen I ~ IV

b) die Zentralverwaltung

c) die Gruppen

d) die Dienststelle für das Land Mähren

e) die Oberlandräte

nachrichtlich an :

f) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

g den Befehlshaber der Ordnungspolizei

h

den Wehrmachtbevollmächtigten

das Büro des Reichsprotektors

j) das Büro des Staatssekretärs

k) das Büro des Unterstaatssekretärs

Betrifft: Verbindungsbeamte der Protektoratsdienststellen

zur Nationalen Gemeinschaft

Bezug

_: Im Nachgang zum Runderlaß vom 31.5.194l - I 1 a -

3813 -

Anlagen_: -

Meinem Schreiben vom 31.5.194l - I 1 a - 3813 - entsprechend

hat das Ministerratspräsidium die Einrichtung der Verbin-

dungsorgane zwischen der Nationalen Gemeinschaft und den

Protektoratsdienststellen mit sofortiger Wirkung mit Rund-

erlaß Z. 2430/344/l2/4l S M.R. - aufgehoben .

Ich bitte um Kenntnisnahme.

Im Auftrage :

4

gez. Dr. Fuchs

..c.a

2/2.47



Der Reichsmarschall

Berlin W 8, den 27.Juni 1941

des Großdeutschen Reiches

J.Nr.: 3 930/41

An

sämtliche Obersten Reichsbehörden

A

(ausgenommen das OKW. und der Reichs-

minister der Luftfahrt),

den Reichsführer SS. und Chef der

Deutschen Polizei,

den Chef des Wehrwirtschafts- und

Rüstungsamtes beim OKW.,

die Geschäftsgruppen, General-

bevollmächtigten, Beauftragten und

Sonderbeauftragten des Vierjahresplans,

die Reichsleiter der NSDAP.,

die Reichsstatthalter,

die Gauleiter der NSDAP.,

die Reichsverteidigungskommissare.

Betr.: Vorlage von Eingängen durch

den Chef meines Stabsamtes.

Ich habe angeordnet, daß mir sämtliche an mich unmittelbar

gerichtete Eingaben (Berichte, Denkschriften, Unterschriften usw.)

durch den Chef meines Stabsamtes, Ministerialdirektor Staatsrat

Dr. Gritzbach, vorzulegen sind. Desgleichen habe ich verfügt, daß

Termine für Vorträge und Rücksprachen bei mir durch Staatsrat

Dr. Gritzbach nachzusuchen sind.

Dementsprechend bitte ich, alle unmittelbaren Sendungen

an mich über den Chef meines Stabsamtes, Berlin W 8, Leipziger

Straße 3, zu leiten. Fernmündlich ist Staatsrat Dr. Gritzbach

für Ortsgespräche unter 12 O044 und für Ferngespräche unter

27 702l zu erreichen.

Durch diesen Erlaß wird der bisher gepflogene Dienst-

verkehr mit den ständigen Vertretern meiner Ressorts nicht

berührt.

7

gez.

Göring

Beglaubigt:

.5+

ubl

1ae

Regierungsinspektor

Bitte wenden!
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Prag, den 4. Juli 1941.

B.d.S.60204i

Der Caleh

u. des

4/hako

1.

VII.

G.R.

09

-Obersturmbannführer Böhme,

-

Prag,

FADH

unter Bezugnahme auf den Inhalt des umstehenden Er-

lasses zur Kenntnis übersandt.

H e i l

Hit le r !

PL

A

4-Obersturmbannführer.

BdS I 1944-41

8.7. 41.

LALT

Ur.

Dem Büro des H. Staatssekretärs

nach Kenntnisnahme zurückgereicht.

I.A.

83473

Mumer

3.c.d

202102



DER LEITER

Prag, den 27. Juni 1941.

DER ZENTRALVERWALTUNG

ALS BETRIEBSFÜHRER

An die Zentralverwaltung,

#

" Herren Abteilungsleiter I - IV,

" sämtliche Gruppen.

Am Dienstag, den l. Juli l94l,findet in

Prag VII, Altes Ausstellungsgebäude, nachmittags

18 Uhr ein

Grossappell

der Deutschen Arbeitsfront statt, an der Pg.

Hubert H. B I R K E , M.d.R., sprechen wird.

Ich mache insbesondere die nichtbeamteten Gefolg-

schaftsmitglieder auf den Grossappell aufmerksam.

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

11

"

"

"1

"

Staatssekretärs,

11

I1

"

11

Unterstaatssekretärs.

11

brilimlanf:

gez, Liebenow.

npernecefe

Beglaubigt:

Qdau

fi.286. 1. thy

Angestellte.

M tuk,

milln

W

Crj.$

2T

an  fel,



Der Reichsprotektor .

Prag, den 27. Juni 1941

in Böhmen und Mähren

Nr.I 3 a - 4237

Schnellbrief

.An den Herrn

Ministerpräsidenten

in Prag

Betrifft: Gedenktag 5.Juli l94l

Mit Rücksicht auf die Erfordernisse der Kriegswirtschaft

erscheint mir zur Vermeidung des Ausfalls eines Arbeitstages die

Verlegung des Gedenktages 5.Juli l94l ( Cyrill und Method ) auf

Sonntag, den 6. Juli l94l notwendig. Ich verweise dabei auf die

Verordnung des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung

vom 15. Mai 194l, durch die aus denselben Gründen auch der Himmel=

fahrtstag und der Pronleichnamstag auf die nächstfolgenden Sonnta=

ge verlegt wurden.

Ich bitte, entsprechend der im vergangenen Jahr getrof=

fenen Regelung durch Verordnung die erforderlichen Verordnungen zu

treffen. Dabei bitte ich besonders anzuordnen, dass die am 5.Juli

194l stattfindenden Gottesdienste den Rahmen von Werktaggottesdien=

sten nicht überschreiten dürfen. Ausserdem bitte ich in die zu er=

lassende Verordnung eine Strafandrohung nach dortigem Ermessen

aufzunehmen.

Ich bitte um beschleunigte Beschlussfassung und recht=

zeitige Verkündung der Verordnung. Die Zustimmung zur sofortigen

Veröffentlichung gemäss Art..5, Abs. 5 des Führererlasses vom

16. März 1939, RGBl.I S. 485, wird hiermit erteiltt

Für die Feierlichkeiten anlässlich des Hustages (6.7.

194l) bitte ich, eine gleichartige Regelung wie in den vergange=

nen Jahren (vergl.Erlass des Ministeriums des Innern vom 3.Juli

1939, Zl. 9664) zu treffen. Mit Rücksicht auf die Kriegsereignis=

se sind die Feierlichkeiten auf ein Mindestmass zu beschränken.

Von

I6



-2-
Von dem Verfügten bitte ich nich in Kenntnis zu setzen.
An
a) Zentralverwaltung.
b) die Abteilungen I, II, III und IV
c) sämtliche Gruppen (für die Gruppe Justiz l2 Abdrucke mehr)
d) die Dienststelle für das Land Mähren
e) sämtliche Herren Oberlandräte (an die Herren
Oberlandräte in Mähren d.d.Dienststelle f.d.Land Mähren)
f) das Büro des Herrn Reichsprotektors
g)
"
11
"
"I
Staatssekretärs
h)
I
11
11
"1
Unterstaatssekretärs
i) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei (mit 5 Abdrucken)
j)
"
"1
11.
Ordmungspolizei
.k) den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten
(T
"
11
Vertreter des Auswärtigon Amtes
m)
"
Kurator der deutschen Hochschulen in Prag ( 3 Abdrucke)
n)
"1
Kurator der Technischen Hochschule in Brünn ( 2 Abdrucke)
o)
"
Leiter der Parteiverbindungsstelle beim Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren (15 Abdrucke).
2
Abdruck übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme.
Zusatz für die Oberlandräte:
Auf meinen Erlass betreffend Husfeiern am 6.Juli l939
vom 30.Juni 1939, IA-3l54, nchme ich Bezug. Für die durch die
Kriegsereignisse gebotenen besonderen Einschränkungen bitte ich
Sorge zu tragen.
Im Auftrage:
83471
gez. Dr. von Burgsdorff
Beglaubigt,
Heuitschka
Angestellter
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Der Reichsprotektor

Prag,den 27.Juni 1941

in Böhmen und Mähren

I 1 a - 6600

An :

a)

die Abteilungen I - IV

q

die Zentralverwaltung

die Gruppen

nachrichtlich :

d)

die Dienststelle für das Land Mähren

e

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

f

den Befehlshaber der Ordnungspolizei

09

das Büro des Reichsprotektors

das Büro des Staatssekretärs

i

das Büro des Unterstaatssekretärs

Abschrift übersende ich im Nachgang zum Runderlaß vom

21.1.194l - I 1 d - 6600 - zur Kenntnis und entsprechenden

Handhabung. Von dem Ausgang der Angelegenheit werde ich Sie

unterrichten. Beim Abschluss von Uebereinkommen sind die

Gruppen I 1 und I 9 jeweils zu beteiligen.

Im Auftrage :

.ee.o.

gez.Dr.v.Burgsdorff

10y8.47

Beglaubigt :

hamonh

Registrator



Prag,den 27.Juni 1941

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

I 1 a - 6600

An den

Herrn Reichsminister des Innern

in B e r l i n NW 7

Betrifft: Beteiligung des Reichsprotektors bei Abkommen

zwischen dem Deutschen Reich und dem Protektorat

Bezug : Schreiben vom 27.März 1941 I BM 33/41-

2028

Anlagen: -

Im Interesse einer gleichmässigen Behandlung meiner Be -

teiligung bei der Rechtsetzung und beim Abschluss von

Uebereinkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Pro-

tektorat Böhmen und Mähren bin ich damit einverstanden,

dass solche Uebereinkommen von den zuständigen Fachministern

mit der Protektoratsregierung im Einvernehmen mit mir ab-

geschlossen werden,Ich muss jedoch aus Gründen der Wahrung

meiner Autorität im Protektorat bitten, dass mein Einver-

nehmen nicht nur im Text der Verordnung,die das Ueberein-

kommen veröffentlicht,sondern auch im Text des Ueberein-

kommens selbst zum Ausdruck kommt.Letzteres ist auch des-

halb erforderlich, weil die Protektoratsregierung nach den

hiesigen verfassungsrechtlichen Bestimmungen den Text der

Uebereinkommen ohne die nach Reichsrecht übliche besondere

Kundmachung veröffentlicht.

Ueberschrift bzw.Einleitungsklausel des Abkommens hätten

demnach etwa zu lauten:

"Abkommen zwischen dem Deutschen Reich,vertreten durch den

(Fachminister) und dem Protektorat Böhmen und Mähren,ver-

treten durch (Fachminister) im Einvernehmen mit dem-Reichs-

protektor in Böhmen und Mähren über ........" oder " Das

Deutsche Reich,vertreten durch den (Fachminister) und das

Protektorat Böhmen und Mähren,vertreten durch (Fachminister)

haben im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor in Böhmen
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und Mahren folgendes Abkommen geschlossen."

Die Fassung schliesst sich an den Text der Verordnung betref-

fend das Abkommen zwischen Reich und Protektorat über die

Auseinandersetzung bezüglich der im Rahmen der Wohnungsfür-

sorge übernommenen Bürgschaften usw.vom 20.Dezember 1940

( RGBl, II S.327 ) und der Verordnung betreffend das Ueber-

einkommen zwischen der ehemaligen Republik Oesterreioh und

der ehemaligen tschecho-slowakischen Republik vom 18.6.1924

über die Regelung der in öst-ung.Kronen entstandenen Verbind-

lichkeiten vom 7.März 194l ( RGBl.II S.69 ) an .

Anlässlich der Verhandlungen betreffend das Abkommen über die

finanzielle Auseinandersetzung mit dem Protektorat aus An-

lass der Rückgliederung von ehemals tschecho-slowakischen

Gebieten hat der Vertreter des Reichsfinanzministeriums die

vorgeschlagene und durch die beiden Verordnungen bereits

eingeführte Fassung abgelehnt, da nach seiner Ansicht hiedurch

der Eindruck erweckt werden könnte, das Deutsche Reich bzw.

die Reichsregierung bedürfe zum Abschluss eines Uebereinkommens

mit dem Protektorat des Einvernehmens mit dem Reichsprotektor.

Obgleich ich mich dieser Ansicht nicht anschliessen kann,schla-

ge ich für den Fall,dass Sie die Auffassung des Reichsfinanz-

ministeriums teilen sollten,folgende Fassung vor,die im Ein-

klang mit der Uebung bei der Rechtssetzung steht:

"Abkommen zwischen dem Deutschen Reich,vertreten durch den

(Fachminister) - dieser im Einvernehmen mit dem Reichsprotekto.

in Böhmen und Mähren - , und dem-Protektorat Böhmen und Mähren,

vertreten durch (Fachminister), über .........."

bzw.

"Das Deutsche Reich,vertreten durch den (Fachminister) - die-

ser im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor in Böhmen und

Mähren - , und das Protektorat Böhmen und Mähren, vertreten

83

durch (Fachminister) , haben folgendes Abkommen geschlossen."

Ich bitte die Frage bald zu entscheiden und die Obersten

OReichsbehörden entsprechend zu unterrichten.

In der letzten Zeit mehren sich tschechischerseits die Ver-
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suche,Rechtsfragen des gemeinsamen Interesses durch Ueberein-

kommen zu regeln.Eine solche Entwicklung ist grundsätzlich

uncrwünscht,da damit dem Protektorat eine staatsähnliche

Stellung eingeräumt wird.Ich bitte deshalb,die Obersten Reichs-

behörden gleichzeitig darauf hinzuweisen,dass Angelegenheiten

hoheitlicher Natur, die das gemeinsame Interesse betreffen,

grundsätzlich gemäss Art.ll des Führererlasses über das Pro-

tektorat vom 16.3.1939 im Einvernehmen mit mir durch Recht-

setzung zu regeln sind.Der Abschluss von Vereinbarungen muss

als Ausnahme sich im wesentlichen auf Auseinandersetzungen

finanzieller Natur und ähnliche Fälle beschränken,in denen

es aus politischen oder taktischen Erwägungen angezeigt ist,

auch den Anschein eines Zwanges zu vermeiden,Im allgemeinen

werden nur diejenigen Angelegenheiten im Wege eines Ueberein-

kommens zu regeln sein, die im Reichsgebiet ausserhalb des

Protektorats Böhmen und Mähren üblicherweise Verwaltungsver-

träge zwischen Reich und Land bzw.Provinz oder Gau u.dgl.

regeln.

Ich bitte, mich von Ihren Massnahmen in Kenntnis zu setzen.

Im Auftrage :

gez.Dr.v.Burgsdorff



10
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Z. Pers. I. Bes.
Prag, den 26.Juni 1941.
An die Zentralverwaltung,
Abteilungen I,II,III und IV,
" sämtliche Gruppen, - einschl.Dienststelle für das Land Mähren-,
" die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren.
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
f1
"1
11
1f
"
Staatssekretärs,
"1
"
"1
"
"1
Unterstaatssekretärs,
" den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,
11
"
11
Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen
in Prag,
H1
11
«
Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn,
11
11
11
Wehrmachtbevollmächtigten,
11
11
"
Befehlshaber der Ordnungspolizei,
f
11
11
Befehlahaber der Sicherheitspolizei,
f1
"
"
Arbeitsgauführer,
11
#
"
Oberfinanzpräsidenten,
"
61
4
Oberlandesgerichtspräsidenten,
11
44
"
Generalstaatsanwalt.
Abschrift übersende ich zur gefl.Kenntnis. Auf das Rundschreiben
vom 3.3.l94l - Z.Pers. I. Bes. nehme ich Bezug.
Im Auftrage:
7 plmert: bmea
gez. Liebenow
begi.lgaiu
Mm,107.
a2j
t n
9
Hehy
Angestelite.
2/
Codaron
2
/ =0 8.47



Abschrift.

Der Reichsminister

der Finanzen

A 4515 - 7126 IV

Berlin W 8, 14 Juni 1941

Schulbeihilfe für Regierungsinspektor X.

Ihr Schreiben vom 25.April 194l Z.Pers.I.Bes.

Ich verkenne nicht, dass sich im Protektorat füreine Über-

gangszeit in Einzelfällen Schwierigkeiten in den Schulverhältnis-

sen ergeben. Sie sind nicht nur im Protektorat, sondern auch in den

eingegliederten Gebieten, vor allem in den Ostgebieten, vorhanden.

Es werden davon nicht nur die in diese Gebiete versetzten Beamten,

Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes betroffen,

sondern in dem gleichen Masse alle anderen Ansiedler aus Landwirt-

schaft, Industrie, Handel und Gewerbe. Alle diese Ansiedler müs-

sen die Schwierigkeiten des Avfbaues überwirden. Soweit Mehrauf-

wendungen in solchen Aufbauverhältnissen dem einzelnen erwachsen,.

werden sie im allgemeinen schon durch besondere Massnahmen berück-

sichtigt. So erhalten die Beamten usw. des öffentlichen Dienstes

im Protektorat Protektoratszulage.

Schulbeihilfe wird gewährt, wenn am Wohnsitz des Beamten

oder am Wohnort der Familie keine geeignete. allgemeinbildende.

Schule vorhanden ist und das Kind deshalb ausserhalb des Eltern-

hauses untergebracht wird. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden

Falle nicht erfüllt, weil in X eine deutsche Volksschule vorhanden

ist. Ich vermag nicht anzuerkennen, dass die deutsche Volksschule.

in X für den Besuch deutscher Kinder aus dem Altreich nicht geeig-

net sein soll und der Besuch einer anderen deutschen Volksschule .

im Protektorat erforderlich ist. Die für eine Übergangszeit in Be-

tracht zu ziehenden Aufbauverhältnisse zwingen dazu ebenso wenig .

wie der Umstand, dass ein Teil der volksdeutschen Kinder die deut-

sche Sprache noch nicht einwandfrei beherrscht.

Ich

Herrn

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Prag



Ma

Ich kann darin keine für das Kind unüberwindlichen Schwierig-

keiten im Schulbesuch erblicken.

Ich bin aus den obigen Gründen nicht in der Lage, dem An-

trag zu entsprechen.

Im Auftrage

gez. Weber

(Siegel)

Beglaubigt

F

gez.Unterschrift

Steuersekr.

-

C

83466



n
Der Reichsorotektor
· Fras, den 26. Juni 1341.
in Böhmen ünd Mähren
III 4/ 3b3 - 1327-8/1
An das
Hauptamt der Deutschen Reichspost,
I r a_
Fostsparkassendienst
Ab l. Juli l94l werden bei den Kassen der Postspar-
kasse in Ireg und deren Zweigstelle in Brünn Einlagen auf Post-
sparbücher der Deutsehen Reichspost entgegengenommen und Rück-
zahlungen geleistet. Ordnungsmëßig nit Fostwertzeichen der
Deutschen Reichepost geklebte Posteparkarten werden als unbare
Einlagen entgegengenonmen.
Reichsdeutsche lostsparbücher verden vorerst im Pro-
tektorst nicht ausgestellt. In das Verfahren (Ein- und Rück-
zahlung) werden in absehbarer Zeit auch Frotektoratrgostämter
einbezogen. Mitteilung hierüber folgt zu gegebener Zeit.
Im Auftrag
gez. Dr.Hroch
Beglaubigt:
4
friler
Aberosrd.
b.rea.S
Yg0
.N
Rm
ra
1Pmn
Fostassistentin
206.47.
Nachrichtlich:
-12
das Buro des Herrn Reicksprotektors,
i
i1
11
"
Stsatssekretans
11
"1
11
"
Uiverstaetssskretärs,
die Herren Abteilungsleiter der Dehörde deswRetghsprotektors,
alle Grurpen der Behörde des Reichsprotefüors,
den Herrn
Tehrmachtbevellnüchtigten in Bdhnen und Mehren,
i1
i1
Sefehlshaber der sicherheitscolizei
11
11
11
11
Ordnungspolizei,
il
11
Oberfinanzpräsidenten in ■rag KIf,
die Dienststelle Mähren, Brünn,
den Herrn Oberlandrat in Frag,
"1
11
1i
in Brünn,
die rarteiverbindungsstelle bein Reichsprotektor
in Böhmen und Hähren ( 15 Abdrucke ),
die Zentralverwaltung.
aI



Saalosale
V
Der Oberlandrat
Prag, den 25.Juni 1941.
Abtlg. II/5  8024/41
An sämtliche deutschen Diénststellen,
an die Kreisleitung der NSDAP Prag,
an die NSv-Kreiswaltung Prag,
an sämtliche Ausgabestellen (deutschen Kaufleute
und NSv-Ortsgruppen).
Betrifft:
Reichshilfe für Deutsche- 2.Ausgabe der
Margarine.
Die 2. Ausgabe von Margarine auf die Ab-
schnitte 2 des Bezugsausweises für die Reichshilfe er-
folgt in der Zeit vom 13.-19.7.1941. Bezugsberechtigt
sind die Deutschen, welche den Ew-oder K/B-Anmelde-
schein 2 in der Zeit vom 3o.6.-4.7.1941 in den Ausga-
bestellen abgeben.
Aus_abestellen sind:
a.) für den Bereich von Gross-Prag und die
NSV-Ortsgruppe Tschakowitz:
1.) sämtliche Filialen der Julius Meinl A.G.,
2.) die Filialen des Deutschen Konsumvereins
-
(KOWA) in:
Prag ÍI., Fügnerplatz 4,
Prag VII., Grosse Sternberggasse 13,
Prag VII., Winzergasse 1,
Prag XII., Gregrstrasse 2,
Prag XIX., Fliegerstrasse,
3.) die Lebensmittelhandlungen:
Gregor Franz, Prag I., Konviktgasse 19,
Groh Johann, Prag VII., Messegasse 5o,
A
Jelinek Franz, Prag VIí., Messegasse 23,
Jelinek Franz, Prag X., Königsstrasse 5,
b..ta
7 beppare
Karnet Doris, Prag-Wokowitz,
Hm 2.17
K317
König Hermine, Prag I., Schalengasse 9,
Yeh
Lakosil Johann, Prag IíI., Brückengasse 9
t-ag
An.47
S7
Malinowsky Johann, Prag XíI., Am Schwi-
a
ck.
han 3,
Müller Franz, Prag I., Plattnergasse 15,
Müller Franz, Prag VIí., Langemarckstr.2o,
/
Müller Josef, Prag XI, Huttenstrasse 62,
2/$.47.
Niederle Viktor, Prag II., Bredauerg.14,
Pillat Luis, Prag XII., Schwerinstrasse,
Schöpke Franz, Prag II., Korngasse 48,
Schuldes Marie, Prag I., Fleischmarkt 23,
2\π$
:
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Witak Max, Prag XI.,Zerotinergasse 6.

Wolrab Berta, Prag Í.,Karlsgasse 12,

b.) für die Verbraucher ausserhalb Prags:

1.) NSv-Ortsgruppe Aurschinewes, Aurschine-

wes, Hradschangasse 24o,

2.) NSv-Ortsgruppe Klanowitz, Neu Silschina

376,

3.) Nsv-Ortsgruppe Königssaal, Königssaal,

Bahnhofstrasse 71,

4.) NSv-Ortsgruppe Rostok, Rostok, Stilles

Tal 192.

Auf die Abschnitte Ew 2 und K/B 2 werden je 5oo gr

Margarine ausgefolgt, auf die Bezugsausweise K/A für

Kinder von 3-6 Jahren wird diesmal keine Margarine aus-

gegeben.

Es wird ausdrücklich bemerkt, dass nur in

den obgenannten Ausgabestellen die Abschnitte 2 ent-

gegengenommen werden. Andere Geschäfte sind nicht zur

Annahme der Anmeldescheine berechtigt.

Ich bitte Sie, die Bezugsberechtigten -

soweit es Ihnen möglich ist - auf diese Verteilung

aufmerksam zu machen und insbesondere darauf hinzu-

weisen, dass der Termin für die Abgabe der Anmelde -

scheine 2 bei den Ausgabestellen (3o.6. - 4.7.1941)

unbedingt einzuhalten.ist. Bezugsberechtigte, die den

Termin versäumen, gehen der Zuteilung verlustig. Eine

Terminverlängerung kann in keinem Falle gewährt werden.

gez. Freiherr von Watter

Beglaubigt:

Unterschrift.

83464
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 25. Juni 1941

I W - 7503

An

a) die Abteilungen II - IV u.Zentralverwaltung

b) die Gruppen der Abteilung II - IV

) die Dienststelle für das Land Mähren

Nachrichtlich:

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

an das Büro des Herrn Staatssekretärs

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

Betrifft:

Anschriftenverzeichnis

Bezug

Mein Schreiben vom 31.5.1941 I W - 548/7503 g

Das mit meinem Schreiben vom 3l.5.194l übersandte

Anschriftenverzeichnis ist wie folgt zu berichtigen:

a) Ifd.Nr. 51 : statt Preußisches Oberverwaltungsgericht:

Reichsverwaltungsgericht.

b) Ifd.Nr. 56 : ist zu streichen.

Im Auftrage:

gez.Dr.Strobl

Beglaubigt:

Hart

Reg.Ob.Inspektor.

In Vorpany

J20

g.I



Der Leiter der Abteilung IV
Prag, den 21.Juni 1941.
- Kulturpolitik -
S
IV Rf 6030 Uve-280 g
Geheim
Vfg.
Der Herr Staatssekretär hat angeordnet, daß das Material
des Rundfunkabhördienstes nur den auf den Umschlägen angegebenen
Personen zugänglich gemacht werden darf. Diese sind für die siche-
re Aufbewahrung, bezw.Vernichtung verantwortlich.
Das Informationsmaterial ist als Geheimsache, entspre-
chend den Bestimmungen der Dienstanweisung über die Behandlung und
Bearbeitung von Verschlußsachen, mit folgender Maßgabe zu behan-
deln:
1.) Um zu vermeiden, daß Hilfskräfte sich mit dem Informa-
tionsmaterial befassen müssen, ist die Eintragung in die
G-Tagebücher nicht erforderlich.
2.) Die Vernichtung des Materials ist von den Empfängern
selbst vorzunehmen. Ist dies nicht durchführbar, so ist
ein bestimmter Beamter mit der Vernichtung zu beauftragen.
Der Name des Beamten ist der Abteilung IV mitzuteilen.
Über die Vernichtung ist eine Liste nachfolgenden
Musters zu führen:
A-Bericht
Vom:
Blattzahl:
Vernichtet am:
Unterschrift:
Nummer:
Verteiler:
An
Herrn Unterstaatssekretär
b
Herrn Leiter der Gruppe IV/4, Rundfunk
C
Herrn Leiter der Gruppe IV/3, Presse
d) Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des
SD
e) Herrn Leiter der Staatspolizeileitstelle Prag
Nachrichtlich
an:
das Büro des Herrn Reichsprotektors
Ierow Lehee:der
das Büro des Herrn Staatssekretärs.
gez.Gregory
jur liekoprrete
Beglaubigt:
%7/.47
R.dV
IC



Der Reichsprotektor

Prag, den 21.Juni 1941.

in Böhmen und Mähren.

Z.- Verw. 4.

An die Zentralverwaltung,

an die Abteilungen I - IV,

oW

an sämtliche Gruppen einschl. d.Dienststelle f.d.Land

Ha

Mähren in Brünn,

an die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

an den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten,

an den Herrn Generalstaatsanwalt,

an den Herrn Oberfinanzpräsidenten,

an den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

an den Herrn Kurator der Deutschen Technisohen Hochschule

in Brünn,

an den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,

an den Herrn Arbeitsgauführer,

an den Herrn Befehlshaber der Ordnungepolizei,

an den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

an den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

an die Oberkasse im Hause,

an die Vorprüfungsstelle im Hause,

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

an die Parteiverbindungsstelle.

Betrifft: Erschwerte Durchführung von Umzügen.

Der Reichsminister der ginanzen hat sich mit

Schreiben vom 26.5.1941 - A 47oo- 8123 IV - damit einver-

standen érklärt, dass denjenigen Beamten, die bis zum Be-

ginn des Umzuges zwar keine Trennungsentschädigung, wohl

aber Beschäftigungsvergütung erhalten haben, beim Vor -

liegen der Voraussetzungen des RdErl. vom 2o.1.194o (RBB.

S.19) Trennungsentschädigung nach Nr. 1 des Erlasses ge-

währt werden kann.

Die Nr. 1 des RdErl. vom 2o.1.194o lautet:

"Hat der Versetzte oder Neueingestellte vor dem

Verladen des Umzugsgutes Trennungsentschädigung bezogen,

so kann die Trennungsentschädigung in Abweichung von

2I

Nr. 25
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Nr. 25 Abs. 9 Dvo z UkG. weitergewährt werdcn.

a) Wenn nach dem Verladen Hemmungen im Güterverkehr ein-

treten, darf die Trennungsentschädigung über den Tag

des Einladens des Umzugsguts oder des Beginns des Miet-

verhältnisses hinaus noch für die Zeit gewährt werden,

die die im Regelfall nötige Dauer der Beförderung des

Umzugsguts übersteigt. Als längste regelmässige Beförde-

rungsdauer von Umzugsgut ist hierbei eine Woche anzu-

nehmen. Umständliche Erhebungen über die regelmässige

Beförderungsdauer des Umzugsguts sind zu vermeiden."

Im Auftrage:

gez. Liebenow

2

Beglaubigt:

biyta

adamn

64.7

HM

AngestelIte.

J66.47.

SPS

83461

8

,



Der Reichscrotektor
Frag, den 20. Juni 1941.
tl
in Böhmen und Mähren 
III 4/ 1a 2190-0 tu9
An
das Büro des Herrn Reichsprotektors,
11
11
il
it
Staatssekretärs
i
"1
11
,I1
Unterstaatssekretirs,
die Zentralverweltung,
Abteilungen I - IV,
sämtliche Gruppen,
die Dienststeile für das Land Mähren in Brünn,
den Wehrmachtbevollmächtigten,
7O
"1
Arbeitsgauführer,
II
Befehlshaber der Ordnungspolizei,
i1
11
11
Sicherheitspolizei,
Vertreter des Ausvärtigen Amtes,
die Farteiverbindungsstelle.
2
Deutsche Dienstpost Böhmen-Mähren
In letzter Zeit konnte wiederhclt festgestellt werden,
daß einzelne Reichsdienststellen in Frotektorat auf die Aushin-
digung der für sie eingegangenen Dienstcostsendungen durch die
Deutsche Dienstpost Böhmen-Mähren verziehten wollen und bei den
Fostdienststellen beantragen, ihnen die eingegangenen Sendungen
ausnahmslos durch die Frotektoratsrost zustellen zu lassen, Die-
ses Vorgehen kann vom abwehrpolitischen Standgunkt aus nicht
gebilligt werden. Bs muß vielmehr der absendenden Behörde über-
lassen Sleiben, je nach dem Inhalt der Sendung die Seförderung
über die Deutsche Dienstpost oder über die Frotektoratspost zu
wählen. Dienstliche Sendungen nit den Verrierk "Durch Deutsche
Dienstpost Böhmen-llühren" müssen daher bis zur Auehändigung an
die empfangende Stelle in den Händen der Deutschen Dienstoost
verbleiben. Dieser Kegelung entgegenstehende Willenserklärungen
seitens der Empf 'nger können unter' keinen Umständen berücksich-
tigt werden, da sie die Absioht der absende den Stellen ver-
eiteln und unter Jnständen das Reichsinteresse gefährden könnten.
Aus der groRen Zahl der bei der Frotektoratspost auf-
konmenden Sendungen mit dem Vermerk "Frei durch Ablösung Reich"
ist ferner zu erkennen, da3 sich ein Teil der Reichsbehörden
im Frotektoret auch für den sbgehenden Postverkehr nicht der
Deutechen Dienstpost Böhmen-Lähren, sondern der Frotektorats-
post bedient. Es wird dahe: derauf aufmerksam gemacht, daß der
Schriftwechsel der leichsdienststellen untereinander grundsätz-
lich über die Deutsche Liensttost Böhmen-Mlähren zu befördern
ist, wenn am Bestimmungsort eine Dienststelle der Deutschen
I f
Dienstpost
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Dienstpost vorhanden ist oder der Empfänger ein Fagh bei

einer in der Nähe gelegenen Dienststelle der Deutschen Dienst-

post unterhält. Das Hsuptamt der Deutschen Reichspost in Prag

hat sein Dienstrostnetz numehr soweit ausgabaut, daß es die

Postversorgung der Reichsbehörden in Frotektorat reibungslos

durchführen kann. Etwaige Anfragen, Anregungen und Eeschwer-

den sind unmittelbar an das Heuptamt der Deutschen Reichspost,

Frag, Bredauergasse 16, Ruf Nr. 2805l-54, Hausanschlu? Nr. 31,

zu riehten,

PleAS

Im .uftrag

E1

1

gez. Dr. von Burgsdorff

N

a

Beglaubigt:

fiiter

/1

Postassistentin

E

E

CO

ME

Hesmtsc

,-ne

9O0S

3460



Prag, den 17..Juni 1941
Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
Registratur der Gruppe I 1
:
I 1 d - 6240
Registraturvermerk!
Betr.: Beauftragter für die Regelung der Bauwirtschaft
Bezug: Runderlass vom 5.6.4l, I 1 d - 6240
Infolge eines Schreibversehens ist die Amtsbezeichnung des
Oberregierungsbaurats S a u p e nur als Oberregierungsrat ange-
geben. Es wird gebeten, den Erlass handschriftlich zu berichtigen.
Registrator
hovnl
An
a
das Büro des Herrn Reichsprotektors
b
das Büro des Herrn Staatssekretärs
C
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
d
die Zentralverwaltung
A
die Abteilungen I - IV
→
sämtliche Gruppen
60
die Dienststelle für das Land Mähren
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten
i
den Herrn Arbeitsgauführer
k
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei
1
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei
m) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amts
n) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren
o
die Parteiverbindungsstelle
den Kurator der Deutschen Wissenschaftl. Hochschulen in Prag
q
den Kurator der Deutschen Techn. Hoehschule in Brünn
r
den Oberfinanzpräsidenten
den Oberlandesgerichtspräsidenten
t) den Generalstaatsanwalt
u) das Hauptamt der Deutschen Rei



Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren.
Prag IV, den 16.Juni 1941.
Nr.II/7-3000-2341/41.
An
a). die Abteilungen I - IV
b
Zentralverwaltung
c
sämtliche Gruppen
a
die Dienststellen für das Land Mähren in Brünn
e
den Wehrmachtsbevollmächtigten
f
den Arbeitsgauführer
g
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
h
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
i
den Vertreter des Auswärtigen Amts
k
die Parteiverbindungsstelle
I) die Oberlandräte in Böhmen und Mähren
(in Mähren durch Dienststelle Mähren)
m) den Kurator der deutschen wissenschaftlichen
Hochschulen in Prag
n) den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule
Py
in Brünn
170.07.
o
dem Oberfinanzpräsidenten Prag
p
den Oberlandesgerichtspräsidenten Prag
q
den Generalstaatsanwalt Prag
r)
 das Hauptamt der Deutschen Reichspost
nachrichtlich :
a)
an das Büro des Herrn Reichsprotektors
an das Büro des Herrn Staatssekretärs
c) an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.
Betrifft: Haushaltsvoranschlag des Protektorats für das Rechnungs-
jahr 1941.
Ich habe den Haushaltsvoranschlag des Protektorats
für das Rechnungsjahr 1941 (1.Januar 1941 bis 31.Dezember 1941)
genehmigt. Der wesentliche Inhalt des Voranschlags wird jeder
Gruppe,soweit er für sie Bedeutung hat, in Kürze zugesandt
werden.
Der Voranschlag 1941 berücksichtigt im stärketen
Maße die besonderen Kriegsverhältnisse. Das Protektorat hat
im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit im beträcht-
lichen Umfang zu den Ausgaben des Reichs beizutragen. Es
leistet daneben erhebliche Ausgaben für die besonderen Er-
fordernisse des Deutschtums im Gebiet des Protektorats.
Die Protektoratsverwaltung ist an das genehmigte
Finanzgesetz gebunden. Anträge einzelner Gruppen an das Pro-
tektorat, durch die Ausgaben notwendig werden, die nicht im
Haushaltsvoranschlag enthalten sind,müssen daher in Zukunft un-
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bedingt unterbleiben. Die Protektoratsverwaltung wirde

derartige Anträge unter Berufung auf den genehmigten Vor-

anschlag mit Recht ablehnen. Eine solche Ablehnung ist

mit dem Ansehen der Behörde des Reichsprotektors nicht

vereinbar.

Es ist daher unbedingt

nforderlich.bei sämtlichen

altsmitteln

Angelegenheiten,durch die

des Protektorats in Frage

pe Finanz,

die für die Beaufsichtigur

anzen zu-

ständig ist,rechtzeitig zu

n an die

Protektoratsverwaltung,die

.effen,sind

der Gruppe Finanz stets zu

rsenden.

Beglaubigt:

H.lauf

Steuerassistent.

M

BOKMEAPWESEETN



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 16.Juni 1941.

20

Nr. Z Verw. 4.

An die Zentralverwaltung ,

an die Herren Abteilungsleiter I - IV,

an sämtliche Gruppen einschl.Dienststelle für das Land

Mähren in Brünn,

an die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

an den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

an den Herrn Befehlshaber der Siaherheitspolizei.

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

an das Büro des Herrn Staatssekretärs,

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

Betrifft: Notstandsbeihilfe für Zahnersatz.

Bezug:

Runderlasse vom 3.4.194o Z.-Verw. 273/4o und

28.1.1941 Z.-Verw. 4.

Auf Grund des im Reichshaushalts- und Besoldungs-

blatt 1941 S. 143 veröffentlichten Runderlasses des RdF. vom

14.5.1941 betreffend Beihilfen bei Krankheits-, Geburts- und

Todesfällen ergeht unter Aufhebung meiner vorbezeichneten

Runderlasse vom 3.4.194o und 28.1.1941 folgende Weisung:

Meine Entscheidung hat v o r dem Beginn der Behand-

lung über die Beihilfefähigkeit von Kosten für Zahnersatz

(Kronen, Stiftzähne, Platten- und Brückenarbeiten) zu ergehen.

Der Antragsteller hat ein Zahnbild (Zahnschema) mit Kosten-

anschlag über den vorgesehenen Zahnersatz vorzulegen. Auf be-

sonderes Verlangen ist auch ein ärztliches Zeugnis beizubrin-

gen, in dem die Notwendigkeit des Zahnersatzes in' dem veran-

schlagten Umfange zur Verhütung von Krankheiten oder zur
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Ziff. 3 a (für jeden an der Platte befestigten alten Zahn),

Ziff. 1o (für Entfernung eines Stiftzahnes oder eines abge-

brochenen Stiftes aus der Wurzel) oder

Ziff. 11 (für Wiederbefestigung eines Stiftzahnes oder

einer Krone)

in Betracht kommen.

Die Mehrkosten bei Verwendung von Edelmetall bei Zahnersatz-

arbeiten sind nur dann beihilfefähig, wenn eine Kiefer- oder

Zahnbettverletzung vorliegt, die nach ärztlicher- nicht zahn-

ärztlicher Bescheinigung die Verwendung von Edelmetall not-

wendig.macht.

Ist meine Entscheidung über die Beihilfefähigkeit

von Kosten für Zahnersatz nicht v o r Beginn der Behandlung

herbeigeführt, so kann eine Bewilligung der Beihilfe nur er-

folgen, wenn die Versäumnis infolge besonderer Umstände ent-

schuldbar ist.

Ich bitte diesen Erlass allen beamteten und nicht-

beamteten Gefolgschaftsmitgliedern- - auch den künftig cintre-

tenden- zur Kenntnis zu geben.

Im Auftrage:

gez. Liebenow

4ert

Beglaubigt:

Rmn:d576

bn.26

2) deotarie

fdam

2091371

Angestellte.

83457
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De: Reiehsorouektor

Prag,den 14,Juni 1941

in Böhlen und Mähren

I 1 a- 3894

An :

a) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn

Oberlandräte

tlich an :

Befehlshaber der Sich

Büro des Reichsprotek

Büro des Staatssekret

Büro des Unterstaatss

:Aktion gegen geheim

Geheimwissenschafte

Der Reichsminister des Innern

die Landesregierungen,die Reg

spruch folgenden Erlaß gerich

"1, Auf Ersuchen des Leiters

den schärfsten Mitteln gegen

Anhänger von okkulten Strahle

Christian Science und Gesundb

Theosophie und ArCsophie vorgegangen werden.

2. Die Durchführung der Aktion obliegt der Staatspolizei,

3. Ich ersuche den zuständigen Staatspolizeistellen vorhandenes

einschlägiges Material zur Verfügung zu stellen und sie mit

Rat und Tat bei.der Aktion zu unterstützen,

4. Die Gesundheitsämter sind entsprechend zu unterrichten".

Ich bitte, den Erlaß sinngemäss anzuwenden und die Geheime

Staatspolizei entsprechend zu unterstützen.

Im Auftrage :

R0

gez.Dr.Fuchs

0

Beglaubigt

favnh

/76/6.47

Registrator

TC



Der Reichsprotcktor

in Böhmen und Mähren

Nr.Z/Verw. (l)

Prag,den 13.J

7.Mai 194l Zahl: II 899/41 im Nachgang zu meinem Er-

6221

aß vom 13.Juni 194l Nr.Z/Vcrw. (1)

Im Auftrag:

gez.Licbenow

Beglaubigt:

adav

Angestellte.

I6



Abschrift.

Der Reichsministor des Innern

Borlin,den 27.Mai 1941.

II 899/41

6221

E

of

ST

An

die Obersten Reichsbehörden

(ohnc Auswärtiges Amt),

den Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

in P r a g.

Nachrichtlich:

an den Herrn Genoralgouverneur

inKrakau.

ey

Botrifft: Kleidergeld für die Träger der Beamtenuniform.

Auf Grund dos § 3 des Erlasses des Führers und Rai chs-

kanzlers über die Einführung einer Beamtenuniform vom 30.März

1939 (RGBl.I S.76l) bestimme ich im Einvernchmen mit dem Herrn

Reichsminister der Finenzen folgendes:

l. Diejenigan Bermten, die nach § 1 dos Erlasses des Führers

und Reichskanzlers vom 30.3.1939 in Verbindung mit der Uni-

formvorschrift vom 8.3.1940 (RGBl.I S.463) zum Tragei der

(blauen oder feldgrauen) Beamtenuniform verpflichtet sind,

erhalten zur Instandhaltung der Uniform eine laufende

Beihilfe (Kleidergeld).

2. Das Kleidergeld beträgt

a) für die in den eingegliederten Ostgebieten, im Protek-

torat Böhmen und Mähren sowie im Bereich der Chefs der

Zivilverwaltung im Elsaß, in Lothringen und Luxemburg

tätigen Beamten jährlich 120 RM (monatlich l0 RM),

b) für alle übrigen Beamten jährlich 60 RM (monatlich 5 RM).

3. Die Zahlung des Kleidergeldes erfolgt in mönatlichen Teil-

beträgen im voraus und ist tunlichst mit der Zahlung der

Dienstbezüge zu verbinden. Sie beginnt für diejenigen Beam-

ten, die am l.Airil l94l bereits im Besitze der Beamtenuni-

form waren und diese noch zu tragen berechtigt sind, mit dem

l.April l94l, für neu hinzutretende Träger der Beamtenuni-

form mit dem l.des auf die Lieferung der Uniform folgenden
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-2-

Monats. Bereits fällig gewesene Beträge sind bei der nächsten

Zahlung von Kleidergeld nachzuzahlen.

4. Änderungen im Bezuge des Kleidergeldes und gegebenenfalls der

Wegfall des Kleidergeldes werden wirksam vom l. des Monats,

der auf den Eintritt des die Veränderung oder den Wegfall

bedingenden Ereignisses folgt.

5. Das Kleidergeld unterliegt nicht der Kürzung nach den Gehalts-

kürzungsbestimmungen und ist eine stcuerfreie Aufwandsentschä-

digung im Sinne des § 3 Ziff.l4 des Einkommensteuergesetzes

vom 27.2.1939 (RGBl.I S.297).

7. Beamte, welche sowohl die blaue als auch die feldgraue Be-

amtenuniform besitzen, erhalten das Kleidergeld nur einmal.

Für feldgraue Beamtenuniform von Beamten, die nach der Uni-

formvorschrift vom 8.3.1940 (RGBl.I S.463) zum Tragen dieser

2U*

Uniform nicht berechtigt waren, sondern sie lediglich auf

Grund ergangener Ausnahmebestimmungen auftragen durften, wird

kein Kleidergeld gewährt.

Für die Verbuchung des Kleidergeldes gilt Ziff.

F

-

 4 des Erlasses des Reichsministers der Finanzen vom 23.l2.l939

(RBes.Bl.1940 S.1 Nr.33ll) sinngemäß.Die Zweckbestimmung des

Titels ist durch die am Schluß hinzuzufügenden Worte "und

Kleidergeld", zu ergänzen.

Ich bitte, die für das Rechnungsjahr l94l crfor-

derlichen Haushaltsmittel in den Haushaltsentwürfen zu ver-

anschlagen.

In Vertretung

Pfundtner.

8

I
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 12. Juni 1941

in Böhmen und Mähren

Nr. Z : Verw. (1)

An

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

c) sämtliche Gruppen ausschliesslich der Gruppe Post,

d) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

e) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.

Betrifft: Möblierte Zimmer für weibliche Gefolgschaftsmitglieder.

Ich habe die Absicht, in dem Frauenheim in Prag XVI, Stursa-

Strasse, eine grössere Anzahl von Zimmern zur Unterbringung von weib-

lichen Reichsbediensteten bereitstellen zu lassen.

Der Preis für ein Einbettzimmer beträgt je naoh Lage und Aus-

stattung 25 bis 3o Rl monatlich. In dem Mietzins sind die Aufräumungs-

gebühren, der normale Lichtverbrauch, die Kosten für die Zentralheizung

und für die Warmwasserversorgung enthalten.

Um einen Überblick zu gewinnen, welche Zahl von Zimmern in

Frage kommt, bitte ich um Feststellung und Mitteilung bis zum 25. ds.

Mts., wieviel Zimmer für die weiblichen Gefolgschaftsmitglieder Ihrer

Dienststelle erforderlich sind.

Im Auftrage:

gez:Liebenow

Beglaubigt:

ddav

Angestellte.

Nachrichtlich:

An

f) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

g) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

h) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

g\
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den 10. Juni 1941

in Böhmen und Mähren

Nr. - Z.-Verw. 4

An

den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten,

den Herrn Generalstaatsanwalt,

den Herrn Oberfinanzpräsidenten,

den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

den Herrn Kurator der Deutschen Tech■isehen Hoehschule

in Brünn,

den Herrn Wehrmaehtbevollmächtigten,

den Herrn Arbeitsgauführer,

den Herrn Befehlshaber der Ordnungspelizei,

den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspelizei,

den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes

die Verprüfungsstelle im Hause.

Abschrift iibersende ich mit der Bitte üm Kenntnisnahme

und entsprechende Veramlassung.

Ich verweise bei dieser Gelegenheit auf § 16 der Beihil-

fengrundsätze, wonaeh Beihilfen für Badekuren nur bewilligt werden kön-

nen, wenn naeh dem amtsärztlichen Zeugnis - nach Vordruck 79 R O. -

auf Gruxd einer v o r Beginn einer Badekur vorgenommenen Untersuchung

eine Badekur unter äretlicher Leitung dringend notwendig ist und dureh

diese Kur, aber nicht durch eine andere Behandlungsweise, die Wiederher-

stellung der vollen Dienstfähigkeit zu erwarten ist.

Im Auftrage:

gex: Liebenew

Beglaubigt:
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Abschrift.

Der Reichsminister der Finanzen

Berlin W 8, 22. Mai 1941

Wilhelmpl. 1/2

A 5200

398/41 IV

An den

Herrn Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

in Prag.

RE

Betrifft: Abgrenzung der Badekuren gegenüber Sanatoriumsbehandlungen

im Sinne der Beihilfengrundsätze.

Mein Rundschreiben vom 8. Oktober 1940 A 5200

69/IV

Ich bitte, in dem Verzeichnis anerkannter Badeorte (Heilbäder),

das ich als Anlage zu dem vorgenannten Rundschreiben übersandt habe,

auf Seite 1 hinter „Gleichenberg (3o5 m)"

„Goisern /Salzkammergut/ (5oo m)",

auf derselben Seite hinter „Heilbrunn (682 m)"

„Hermannsbad /Wartheland/ (64 m)"

einzufügen.

Auf Seite 2 ist „Johannisbad (4oo m)" zu berichtigon in

„Johannisbrunn (400 m)".

Im Auftrag

gezs Wever.

Mog402T7epE

16

Fo0 MCS8 Me OE8E

atetezdenna2 mztell eed axt aeb

altre

aao mel o ed sa

slledasncbaldrevkotkas eis

.

0

SAMCE

NT



34

A b sc hr if t

Der Reichsminister der Finanzen

Berlin, 26.Mai 1936

A 4430 - 13210/35 I B II.Ang.

Betrifft:

Anrechnung von Dienstzeiten in der SA,SS,

als Amtswalter oder Redner der NSDAP

-

-

Bei der derzeitigen Gestaltung des RAT und des Beamtenbe-

soldungsrechts erfahren Angestellte, die in das Beamtenverhält-

nis überführt werden,in der Regel eine nicht unerhebliche Min-

derung ihres bisherigen Arbeitseinkommens. Dies kann oft gerade

bei den mit Rücksicht auf ihre Verdienste um die nationale Er-

hebung einberufenen Beamtenanwärter des unteren und einfachen

mittleren Dienstes insbesondere soweit sie verheiratet sind

und für Kinder zu sorgen haben oder im vorgerückten Lebensalter

stehen, eine Härte bedeuten. Um diese nach Möglichkeit zu mil-

dern, habe ich in Beantwortung einer Anregung des Stellvertre-

ters des Führers mit Schreiben vom 7.April 1936 - A 4430-13210

I B - zugesagt, damit einverstanden zu sein, dass den in das

Beamtenverhältnis überführten alten Kämpfern die vor dem 30.

Januar 1933 zurückgelegten Dienstzeiten in der SS,SA, als Amts-

walter oder Redner der Partei

a) als förderlich für die spätere Beamtentätigkeit angesehen,

b) in Abweichung von der bisherigen Verwaltungsübung anstatt

zur Hälfte voll gemäss § 6 Satz 2 BesG in Verbindung mit

Nr. 28 BV auf das BDA angerechnet werden.

Hierbei war für mich die Erwägung bestimmnd,dass die aktive Tä-

tigkeit in der Partei oder einer ihrer Gliederungen von hervor-

ragender Bedeutung für die charakterliche und politische Schu-

lung und damit gerade für die Beamtenlaufbahn im nationalsozia-

listischen Staat besonders förderlich zu erachten ist.

Die hiernach mögliche Anrechnung von Zeiten, die vor der

Ernennung zum Beamten liegen, darf jedoch zu keiner günstigeren

Regelung des BDA führen, als dies sich nach den massgebenden

Vorschriften für die Beamten des gleichen Dienstzweigs in der

Eingangsgruppe,d.h.in der Gruppe errechnet, in der die Anwärter

ihrer
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ihrer Dienstlaufbahn erstmals planmässig angestellt werden.

Aus diesem Grundsatz folgt, dass die in Frage stehenden Dienst-

zeiten auf das BDA

a) derjenigen Beamten, die erstmals in der BesGr. A l2 oder

ll planmässig angestellt werden, bis zu 4 Jahren,

b) der übrigen Beamten nur insoweit bis zu der in § 6 Satz 2

des ReichsbesG gezogenen Grenze von 4 Jahren

angerechnet werden können, als sie je nach der Dienstlaufbahn

des Anwärters 6 bezw. 8 Jahre (1 bezw.3 Jahre Vorbereitungs-

zeit sowie eine ausserplanmässige Dienstzeit von 5 Jahren) über-

steigen.

Eine weitergehende Anrechnung der eingangs erwähnten Zei-

ten ist hiernach im Reich, und gemäss §§ 40 Abs.l und 42 Abs.2

des Gesetzes zur Aenderung von Vorschriften auf dem Gebiet des

allgemeinen Beamten-, des Besoldungs-und des Versorgungsrechts

vom 30.Juni 1933 (RGBl.I S.433) auch in den Ländern, nicht zu-

lässig.

Im Auftrage

gez. Dr. Fischbach

An die obersten Reichsbehörden,

.

C

Abteilungen II und III,

die Herren Reichsstatthalter,

die obersten Landesbehörden,

POM

die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft

-Hauptverwaltvng-

83413

44
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Abschrift

Der Reichsminister der Finanzen

A 4430 - 2487 I B

Berlin, 26.Februar 1937

Die mit meinem Rundschreiben vom 26.Mai 1936 - A 4430-13210

I B - bekanntgegebenen Richtlinien über die Anrechnung der in

der SA,SS, als Amtswalter oder Redner der Partei zurückgelegten

Dienstzeiten haben nicht in allen Fällen ausgereicht, bestehende

Härten zu beseitigen.

In Ergänzung meines vorerwähnten Rundschreibens will ich mich

daher weiter damit einverstanden erklären, dass bei den um die Be-

wégung verdierten alten Nationalsozialisten, die ihre erste plan-

mässige Anstellung im einfachen mittleren Dienst (BesGr.A 8 a) fin-

den, von einer Kürzung der anzurechnenden Zeit um die vorgeschrie-

bene Vorbereitungs-und Diätariatszeit gemäss Nr.28 Abs.3 BV aus-

nahmsweise abgesehen werden kann. Die hiernach anzurechnende Zeit

darf jedoch die in § 6 Satz 2 BesG gezogene Grenze von 4 Jahren

nicht überschreiten. Ausserdem ist Nr.28 Abs.5 BV zu beachten.

Das BDA darf jedoch günstigenfalls auf den Ersten des Mo-

nats festgesetzt werden, in dem der Beamte das 32.Lebensjahr voll-

endet hat.

Im Auftrage

gez. Wever

An

Oberste Reichsbehörden,

Abteilung II und III (im Hause),

die Herren Reichsstatthalter und

die obersten Landesbehörden

./.



Der Reichsprotektor
Prag, den 3l.Mai 194l.
in Böhmen und Mähren
9E
Nr.Z:H.B./41.
An die Herren Abteilungsleiter I - IV,
"
sämtliche Gruppen,
"
die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn,
11
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
1
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
I1
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
"
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,
H
den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen
in Prag,
11
den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn,
H
den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,
11
den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten in Prag,
11
den Herrn Generalstaatsanwalt in Prag,
11
das Hauptamt der Deutschen Reichspost in Prag.
Betrifft: Veranstaltungen von Sammlungen durch Behördenleiter
und Beamte.
Der Herr Reichsminister des Innern gibt unter dem
12. März l94l folgendes bekannt:
"Mehrere Binzelfälle geben mir Veranlassung, meine Rund-
erlasse vom 12. September 1936 - V W 6ooo a / 1.8.36 -, vom lo.
Dezember 1936 - V W 6ooo a/ 21.lo.36 - und vom 3. September 1937 -
V W 6lo5 / 23.8.37 - in Erinnerung zu bringen. Ich erwarte von
jedem Beamten die peinlichste Beachtung meiner Weisungen und wer-
de bei Verstössen die schuldigen Beamten zur Verantwortung ziehen.
Ich ersuche, die Ihnen nachgeordneten Dienstetellen hiervon in
Kenntnis zu setzen. Von einer Veröffentlichung dieses Erlasses
ist abzusehen".
Ich bitte,auf unbedingte Innehaltung dieses Erlasses
zu achten. Die oben angegebenen Erlasse füge ich abschriftlich bei.
Im Auftrage:
gez. Dr. Fuchs
Beglaubigt:
dtan
Angestellte.
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
F.α.d.
" das Büro des Herrn Staatssekretärs,
11
 das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
2$9/91
11
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,
 den Herrn Arbeitsgauführer.
2 \
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Abschrift.

Der Reichs- und Preußische

Berlin, den 12.9.1936.

Minister des Innern

V W 6000 a/1.8.36.

An

a) die Herren Reichsstatthalter,

b)

die Landesregierungen,

LCN

für Preußen: die Herren Ober- und

Regierungspräsidenten,

die Herren Polizeipräsidenten und

Polizeidirektoren,

den Herrn Staatskommissar der Haupt-

stadt Berlin.

A

-

Betrifft: Veranstaltung von Sammlungen

durch Behördenleiter und Beamte.

1080

1:

Der mit dem Sammlungsgesetz vom 5. Nevember 1934 -

Reichsgesetzbl.I S.lo86 -:u.a. verfolgte Zweck, den Opfersinn

und die Gebefreudigkeit des deutschen Volkes in einem dem Lei-

stungsvermögen der Volksgenosser

für solche Maßnahmen in Ansprucl

gemeiner besonderer Bedeutung s:

Sammlungen ohne die gesetzlich

geführt werden. Ich habe wiederl

che unerlaubten Sammlungen auch

meindlicher Behörden selbst ode:

Dritte, insbesondere in den Kre

worden sind. Durch dieses Vorge
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Abschrift.

Der Reichs- und Preussische

Berlin, den 3. September 1937

Minister des Innern.

V W.61o5/23.8.37.

An

a) die ausserpreussischen Landesregierungen,

b) die Herren Ober- und Regierungspräsidenten in Preussen

sowie den Herrn Polizeipräsidenten,

Abt.V, in Berlin.

Betrifft: Sammlungsgesetz vom 5.November 1934 (RGBl.I S.lo86).

RdErl.vom 12.9.1936 - V W 600o a / 1.8.36-,

betr.Veranstaltung von Sammlungen durch Behördenleiter und Beamte.

Wie mir seitens der Adolf Hitler-Spende der deutschen

Wirtschaft mitgeteilt wird, führt die Arbeitsgemeinschaft der

Industrie- und Handelskammern in der Reichswirtschaftskammer

Beschwerde darüber, dass sich in letzter Zeit die Pälle mehren,

in denen Stadtverwaltungen an Unternehmen der Wirtschaft heran-

treten und diese auffordern, für verschiedene Zwecke Spenden

zu zeichnen.

Ich nehme dies zur Veranlassung, um nochmals auf die ge-

naueste Beachtung meines RdErl. vom 12.9.1936 - V W 6e0o a / 1.8.

36-. betr.Veranstaltung von Sammlungen durch Béhördenleiter

und Beamte hinzuweisen. Sollten mir weiterhin Fälle bekannt

werden, in denen Leiter staatlicher oder gemeindlicher Be-

hörden unter Nichtachtung meines vorbezeichneten Runderlasses

Sammlungen veranstaltet haben, so werde ich die gesammelten

Beträge beschlagnahmen lassen und die Veranstalter derarti-

ger Sammlungen persönlich zur Verantwortung ziehen.

Ich ersuche, die Ihnen nachgeordneten Dienststellen hier-

von in Kenntnis zu setzen.

In vertretung

gez. Pfundtner.
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Nr.Z/Verw.(1).

Prag, den 31.Mai 1941.

Gruppenleiter-

Besprechung

am Mittwoch, den 4.Juni 1941 um 9 Uhr im Filmraum Czernin-

Palais Neubau, Zwischenstock.

T a g e s o r d n u n g

1.Politischer Lagebericht,

//

,

2.Wirtschaftlicher Lagebericht,

3. Kulturpolitischer Lagebericht,

4.Verschiedenes.

Im Auftrage:

gez.Dr.Kaiser.

Beglaubigt:

ddam

Angestellte



Th
Der Reichsprotektor
Prag, den 31.Mai 1941.
in Böhmen und Mähren
Nr.Z:H.B./41.
An die Herren Abteilungsleiter I - IV,
11
sämtliche Gruppen,
11
die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn,
11
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
11
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
1
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
11
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,
#1
den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen
in Prag,
I1
den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn,
1
den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,
11
den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten in Prag,
11
den Herrn Generalstaatsanwalt in Prag,
11
das Hauptamt der Deutschen Reichspost in Prag.
Betrifft: Veranstaltungen von Sammlungen durch Behördenleiter
und Beamte.
Der Herr Reichsminister des Innern gibt unter dem
12. März 194l folgendes bekannt:
"Mehrere Einzelfälle geben mir Veranlassung, meine Rund-
erlasse vom 12. September 1936 - V W 6ooo a / 1.8.36 -, vom lo.
Dezember 1936 - V W 6ooo a/ 21.1o.36 - und vom 3. September 1937 -
V W 6lo5 / 23.8.37 - in Erinnerung zu bringen. Ich erwarte von
jedem Beamten die peinlichste Beachtung meiner Weisungen und wer-
de bei Verstössen die schuldigen Beamten zur Verantwortung ziehen.
Ich ersuche, die Ihnen nachgeordneten Dienstetellen hiervon in
Kenntnis zu setzen. Von einer Veröffentlichung dieses Erlasses
ist abzusehen".
Ich bitte,auf unbedingte Innehaltung dieses Erlasses
zu achten. Die oben angegebenen Erlasse füge ich abschriftlich bei.
Im Auftrage:
gez. Dr. Fuchs
Beglaubigt:
dtarn
Angestellte.
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
11
das Büro des Herrn Staatssekretärs,
"
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,
11
den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten,
11
den Herrn Arbeitsgauführer.
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Abschrift.

Der Reichs- und Preußische

Berlin, den 12.9.1936.

Minister des Innern

V W 6000 a/1.8.36.

An

a) die Herren Reichsstatthalter,

b) die Landesregierungen,

für Preußen: die Herren Ober- und

Regierungspräsidenten,

die Herren Polizeipräsidenten und

Polizeidirektoren,

den Herrn Staatskommissar der Haupt-

stadt Berlin.

Betrifft: Veranstaltung von Sammlungen

TOR

durch Behördenleiter und Beamte.

e

Der mit dem Sammlungsgesetz vom 5. Nevember 1934 -

Reichsgesetzbl.I S.lo86 - u.a. verfolgte Zweck, den Opfersinn

und die Gebefreudigkeit des deutschen Volkes in einem dem Lei-

stungsvermögen der Volksgenossen entsprechenden Umfange und nur

für solche Maßnahmen in Anspruch nehmen zu lassen, die von all-

gemeiner besonderer Bedeutung sind, wird dadurch gefährdet, daß

Sammlungen ohne die gesetzlich vorgeschriebene Genehmigung durch-

geführt werden. Ich habe wiederholt feststellen müssen, daß sol-

che unerlaubten Sammlungen auch von Leitern staatlicher und ge-

meindlicher Behörden selbst oder auf ihre Veranlassung durch

Dritte, insbesondere in den Kreisen der Wirtschaft, veranstaltet

worden sind. Durch dieses Vorgehen wird nicht nur das Aufkommen

der Adolf Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft, auf das der

Führer aus bestimmten, sehr wichtigen Gründen entscheidenden

Wert legt, gefährdet, sondern es wird auch das Ansehen der Be-

hörden in den Augen der ihnen anvertrauten Volksgenossen beein-

trächtigt; dies ist insbesondere dann zu befürchten, wenn Unter-

nehmen der Wirtschaft zur Leistung von Geld- oder Sachspenden

aufgcfordert werden, die in Beziehung zu der Behörde stehen.

Um diesen Mißständen zu begegnen, sehe ich mich im

Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers veranlaßt,

den
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. den,Leitern staatlicher oder gemeindlicher Behörden hierdur■h

ausdrücklich zu untersagen, Sammlungen in jeder Form, auch

wenn sie ais nichtöffentlich anzusehen sind (z.B. bei Freunden,

Bekannten, sogen. Förderern oder durch Vereins-, Gesellschafts-

oder ähnliche Gründungen), selbst durchzuführen, durch Dritte

durchführen zu lassen oder ihre Durchführung in irgend einer

Weise zu unterstützen. Ich mache die Leiter der Behörden per-

sönlich dafür verantwortlich, daß dieses Verbot auch von allen

ihnen unterstehenden Beamten sowie von den Leitern und anderen

Beamten der ihrer Aufsicht unterstehenden staatlichen Behörden,

Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstigen Körperschaften des

öffentlichen Rechts genauestens beachtet wird. Ich ersuche,

das Verbot diesen Stellen schriftlich bekannt zu geben; von

einer Veröffentlichung ist abzusehen.

Das Verbot steht einer Unterstützung solcher Sammlungen

der Partei, ihrer.Gliederungen oder angeschlossenen Verbände,

die nach der Sammlungsordnung der Nationalsozialistischen Deut-

schen Arbeiterpartei vom 4. Juli l935 - RGBl.I S.9o6 - oder

Sammlungen anderer Organisationen, die nach dem Sammlungsgesetz

vom 5. November 1934 - RGBl.I S.la86 - und der hierzu ergange-

nen Durchführungsverordnung vom 14. Dezember 1934 - RGBl.I S.

125o = ordnungsmäßig genehmigt sind - was jeweils besonders zu

prüfen ist - , nicht entgegen. Die Frage, ob sie solche Samm-

lungen fördern wollen, bleibt in Ermangelung besonderer Weisun-

gen der Entscheidung der Behördenleiter überlassen. Es ist aber

darauf zu achten, daß dabei über den Veranstalter der Sammlung

und den Zweck, dem der Sammlungsertrag zugute kommen soll, kei-

ne Mißverständnisse entstehen können.

gez. Dr. Frick

-

O

8
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.
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Abschrift.

Berlin, den lo.12.1936.

Der Reichs- und Preußische

Minister des Innern

V W 6000 a/21.1o.36

An

a) die Herren Reichsstatthalter,

b) die Landesregierungen,

für Preußen:

die Herren Ober- und Regie-

rungspräsidenten,

die Herren Polizeipräsidenten

und Polizeidirektoren,

den Herrn Staatskommissar der

Hauptstadt Berlin.

Betrifft: Veranstaltung von Sammlungen

durch Behördenleiter uud Beamte.

RdErl. vom 12. September 1936 - V W 6ooo a / 1.8.36 -.

Der letzte Absatz des RdErl. vom l2, September 1936

- V W 6öoo a/1.8.36 - erhält folgende Fassung:

" Das Verbot steht einer Unterstützung solcher Samm-

lungen der Partei, ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Ver-

bände, die nach der Sammlungsordnung der Nationalsozialisti■chen

Deutschen Arbeiterpartei vom 4. Juli 1935 (RGBl. I S.9o6) oder

Sammlungen anderer Organisationen, die nach dem Sammlungsgesetz

vom 5. November 1934 (RGBl. I S.lo86) und der hierzu ergangenen

Durchführungsverordnung vom 14. Dezember 1934 (RGBl. I S.125o)

ordnungsmäßig genehmigt sind - was jeweils besonders zu prüfen ist -

nicht entgegen. Ordnungsmäßig genehmigte Sammlungen der Partei,

ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Verbände sind zu unter-

stützen. Sammlungen anderer Organisationen sind nur zu unter-

stützen, wenn ich hierzu besondere Anweisungen gegeben habe.

Es ist aber darauf zu achten, daß bei der Unterstützung einer

Sammlung über den Veranstalter der Sammlung und den Zweck, dem

aer Sammlungsertrgg zugute kommen soll, keine Mißverständnisse

entstehen können,

In Vertretung

gez. Pfundtner.
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Abschrift.

Der Reichs- und Preussische

Berlin, den 3. September 1937

Minister des Imern,

V W.6105/23.8.37

An

a) die ausserpreussischen Landesregierungen,

b) die Herren Ober- und Regierungspräsidenten in Preussen

sowie den Herrn Polizeipräsidenten,

Abt.v, in Berlin.

Betrifft: Sammlungsgesetz vom 5.November 1934 (RGBl.I S.lo86).

RdErl.vom 12.9.1936 - V W 6o0o a / 1.8.36-,

betr.Veranstaltung von Sammlungen durch Behördenleiter und Beamte.

Wie mir seitens der Adolf Hitler-Spende der deutschen

Wirtschaft mitgeteilt wird, führt die Arbeitsgemeinschaft der

Industrie- und Handelskammern in der Reichswirtschaftskammer

Beschwerde darüber, dass sich in letzter Zeit die Pälle mehren,

in denen Stadtverwaltungen an Unternehmen der Wirtschaft heran-

treten und diese auffordern, für verschiedene Zwecke Spenden

zu zeichnen.

Ich nehme dies zur Veranlassung, um nochmals auf die ge-

naueste Beachtung meines RdErl. vom 12.9.1936 - V W 6e0o a / 1.8.

36-. betr.Veranstaltung ven Sammlungen durch Bëhördenleiter

und Beamte hinzuweisen. Sollten mir weiterhin Fälle bekannt

werden, in denen Leiter staatlicher oder gemeindlicher Be-

hörden unter Nichtachtung meines vorbezeichneten Runderlasses

Sammlungen veranstaltet haben, so werde ich die gesammelten

Beträge beschlagnahmen lassen und die Veranstalter derarti-

ger Sammlungen persönlich zur Verantwortung ziehen.

Ich ersuche, die Ihnen nachgeordneten Dienststellen hier-

von in Kenntnis zu setzen.

In Vertretung

gez. Pfurdtner.
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Zentralverwaltung

Prag, den 3o. Mai 194l.

Z / HB / 41.

An die Zentralverwaltung,

an die Herren Abteilungsleiter I-IV,

an sämtliche Gruppen.

Betrifft: Paternoster-Aufzug im Czernin-Palais.

Nachdem die Ausbesserungsarbeiten am Paternoster-

Aufzug durchgeführt worden sind, ist dieser für den Betrieb

wieder freigegeben worden.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass dieser

Aufzug nur zur Beförderung von Personen dient und von höch-

stens 2 Personen in einer Kabine benutzt werden darf.

Es ißt streng untersagt, Aktenstöße, Möbelgegen-

stände, Kisten usw. mit diesem Aufzug zu befördern, da hier-

durch Betriebsstörungen oder Beschädigungen am Aufzug eintre-

ten können.

Im Auftrage:

gez. Dr. Kaiser

Beglaubigt:

Adan

Angestellte.

Nachrichtlich: An

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

X

y enerd:fmcanif.

Ym 11.G,

X40. 13.6.

Fre.16/6

2tdaen .ct.d.

2.9102

q\$



Zentralverwaltung

Prag, den 29. Mai 1941.

Z:HB/41

An

a.)

die Zentralverwaltung,

b,)

die Herren Abteilungsleiter I - IV,

0.)

die Herren Gruppenleiter.

Betrifft: Vorträge des Orientalischen Instituts.

Das Orientalische Institut in Prag veranstaltet

einen Vortragszyklus: Der Orient in Gegenwart und Vergangenheit.
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Der Reichsprotektor

Prag, den 28. Mai 1941.

in Böhmen ünd Mähren

III/5 - GB 7

An die Zentralverwaltung

An die Abteilungen I - IV

An sämtliche Gruppen

An die Herren Oberlandräte

An den Herrn Wehrmachtbevollmächtigten

An den Herrn Arbeitsgauführer

An den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

An den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

An den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten

An den Herrn Generalstaatsanwalt

An den Herrn Oberfinanzpräsidenten

An den Herrn Kurator der deutschen wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

An den Herrn Kurator der deutschen technischen Hoch-

schule in Brünn,

An den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

An des Büro des Herrn Staatssekretärs,

An das Bürc des Herrn Unterstaatssekretärs

An die Parteiverbindungsstelle

für Parteiverbindungsstelle 25 Abdrucke mehr.

Betrifft: Neubauverbot für Bauvorhaben des Reiches

im Protektorat.

Mit Verkündung der Regierungsverordnung vom

7. Mai lg4l tritt für das Protektorat ein Neubauverbot

in Kraft: Die öffentlichen Bauten des Reiches im Protek-

torat unterliegen nicht der Genehmig eng der Baupolizei-

behörden des Protektorates und werden deshalb auch nicht

von der Regierungsverordnung erfaßt.
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Abschrif t.

Der Reichsverkehrsminister

Berlin W 8, den 16. Mai 1941

2o Bfp 192

Voss.-.Strasse 35.

/

Schnellbrief !

An dio

29/

Obersten Reichsbehörden

-

Betrifft:

Zurückstellung von Tagungen

und Kongressen zur Entlastung

Le Ere

des Reisezugverkehrs

Die Beanspruchung der Deutschen Reichsbahn durch kriegs-

und lebenswichtige Transporte nimmt infolge der Kriegsereignisse

ständig zu. Während der kommenden Monate muss der strengste

Masstab an die Bereitstellung von Reisemöglichkeiten angelegt

werden, damit die Lokomotiven und Pexsonale für diese wichtigen

Transporte unter allen Umständen zur Verfügung stehen. Es mussten

infolgedessen schon verschiedene Anordnungen zur Einschränkung

des Reiseverkehrs getroffen werden.

Ich bitte daher, alle Obersten Reichsbehörden anzuordnen,

dass Tagungen und Kongresse sowie sonstige Veranstaltungen, die

für die Teilnehmer mit Eisenbahnfahrten verbunden sind, vorläu-

fig zurückgestellt werden, insbesondere bitte ich anzuordnen,

dass derartige Veranstaltungen während der Pfingstreisezeit

(d.h: vom 25. Mai bis 8. Juni) unterbleiben, da diesmal auch

zu Pfingsten keinerlei Erweiterung des Reisezugfahrplans möglich

ist,

Für Mitteilung der Anordnungen wäre ich dankbar.

Zusatz für den Herrn Reichsminister für Volksaufklärung und

Propaganda.

Ich bittc auch dafür Sorge zu tragen, dass während der nächsten

Zeit möglichst keincrlei Gastspielreisen von grösseren

Thcater- und Konzertvcreinigungen anberaumt werden.

In Vertretung

gez. Untcrschrift.
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DerReichsprotektor

Prag,den 26,Mai 1941

in Böhmen und Mähren

I 1 a - 3644

An:

a) die Dienststelle für das Land Mähren

b) die Oberlandräte

nachrichtlich

an :

c)

die Abteilung IV

L

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

e

den Wehrmachtbevollmächtigten

70

das Büro des Reichsprotektors

das Büro des Staatssekretärs

c.d.

S

h

das Büro des Unterstaatssekretärs

/285.47

Betrifft: Platz-und Parkkonzerte

im Freien durch die

orden sind, bitte ich

izerte mit dem Hinweis

Lkerung durch ihr Verl

:tiges Konzert kein Be

In Vertretung
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Der Reichsprotektor

Prag,den 26,Mai 1941

in Böhmen und Mähren

I l a - 3644

An :

a) die Dienststelle für das Land Mähren

b) die Oberlandräte

nachrichtlich

an :

c)

die Abteilung IV

d

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

e

den Wehrmachtbevollmächtigten

f

das Büro des Reichsprotektors

g

das Büro des Staatssekretärs

h)

das Büro des Unterstaatssekretärs

Betrifft: Platz-und Parkkonzerte

Gegen die Bewilligung von Platz-und Parkkonzerten bestehen

beim Spielen einwandfreier Musikstücke keine grundsätzlichen

Bedenken.

Ich bitte jedoch Ausnahmegenehmigungen für solche Platz-

und Parkkonzerte nicht zu erteilen, wenn frühere Veranstal-

tungen Anlaß zu demonstrativem deutschfeindlichen Verhalten

geboten haben.Falls Konzerte deutscher Musikkapellen (Wehr-

macht und Arbeitsdienst ) im Freien durch die tschechische

Bevölkerung boykottiert worden sind, bitte ieh, tschechischen

Kapellen Platz-und Parkkonzerte mit dem Hinweis zu versagen,

daß die tschechische Bevölkerung durch ihr Verhalten Lewie-

sen habe,daß für ein derartiges Konzert kein Bedürfnis be-

steht.

In Vertretung :

gez, Frank

Beglaubigt :

yuay

Registrator



DER REICHSPROTEKTOR
Prag, 26. Mai 1941
IN BÖHMEN UND MÄHREN
Nr. II∠7-3-532/40
An
a
die Abteilungen I - IV
b
Zentralverwaltung
C
sämtliche Gruppen
d
die Dienststellen für das Land Mähren in Brünn
e
den Wehrmachtbevollmächtigten
f
den Arbeitsgauführer
g
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
h
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
i
den Vertreter des Auswärtigen Amts
k)
die Parteiverbindungsstelle
1) die Oberlandräte in Böhmen und Mähren
(in Mähren durch Dienststelle Mähren)
m) den Kurator der deutschen wissenschaftlichen
Hochschulen in Prag
n) den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule
in Brünn
o) den Oberfinanzpräsidenten Prag
p)
den Oberlandesgerichtspräsidenten Prag
q
den Generalstaatsanwalt Prag
r) das Hauptamt der Deutschen Reichspost
nachrichtlich:
an das Büro des Herrn Reichsprotektors
b
an das Büro des Herrn Staatssekretärs
c) an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
Betrifft: Abfertigung bei den Akzisenämtern.
Das Finanzministerium in Prag hat auf meine Ver-
anlassung die Akzisenämter anweisen lassen, die Angehöri-
gen der Wehrmacht, der Polizei, SS und SA, des Reichsar-
beitsdienstes und der deutschen Behörden im Protektorat
ohne Nachschau und ohne Erhebung der Verzehrungsteuer
durchzulassen. Nichtuniformierte Angehörige dieser Dienst-
stellen und Verbände müssen sich durch Personalausweis
ausweisen, wenn sich nicht bereits aus den Kennzeichen
der von ihnen benutzten Kraftfahrzeuge ihre Zugehörigkeit
zu dem Kreise der begünstigten Personen ergibt.
Die Vergünstigung gilt nur für die als persönli-
ches Reisegepäck mitgeführten Gegenstände, nicht dagegen
z.B.für auf Fahrzeuge verladene Lebensmittel.
Akzisenämter für die Erhebung der Verzehrungs-
bernere: foneag
steuer bestehen in Prag und in Brünn.
lm29/5
Im Auftrag
39430
the
gez. Dr. Gross
Beglaubigt:
 todar y.d.d.
40
Zollinspektor.
1
29/5.47.



Der Reichsprotektor
Prag, den 26. Mai 1941.
in Böhmen und Mähren
Z. - Verw.4.
An die Zentralverwaltung,
"
"
Herren Abteilungsleiter I, II, III u. IV,
"1
sämtliche Gruppen,
"
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
"1
die Vorprüfungsstelle im Hause.
4
Nachrichtlich:
.06.α
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
11
"
"1
11
11
Staatssekretärs,
16/6.47
11
"1
11
11
11
Unterstaatssekretärs,
7
11
die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn,
11
11
Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
11
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei.
Betrifft: Beantragung und Abrechnung von Abschlägen auf Reisekosten-
vergütung.
Die Abrechnung der Reisekostenabschläge wird oft ausser-
ordentlich lange hingezogen. Ich bitte im Interesse einer ordnungs-
mässigen Kassenführung Reisekostenabschläge innerhalb 2 Wochen nach
dem in Aussicht genommenen Tage der Beendigung der Dienstreise abzu-
wickeln.
Wird die Dienstreise zu einem späteren als dem in Aussicht
genommenen Zeitpunkt ausgeführt oder nimmt sie längere Zeit in An-
spruch, so läuft die Frist vom Tage der Beendigung der Dienstreise,
wenn diese Umstände der Stelle, die die Abwicklung des Abschlages
zu überwachen hat, vorher mitgeteilt sind. Ist der Abschlag höher
als die angewiesene Reisekostenrechnung, dann ist der überhobene
Betrag innerhalb von l Woche nach Feststellung der Kosten an die
Oberkasse zurückzuzahlen.
Es hat sich gezeigt, dass in vielen Fällen die angewiese-
nen Abschläge nicht abgeholt wurden. Ich bitte deshalb zur Vermei-
dung unnötiger Verwaltungsarbeit von Anträgen auf Zahlung von Rei-
sekostenabschlägen möglichst abzusehen und insbesondere kleine Ab-
schläge nicht anzufordern. Soweit Abschläge erforderlich sind, bitte
ich den Antragsvordruck genau, vollständig'und leserlich auszufüllen.
Als Antragsvordruck hat künftig ausschlisslich der beiliegende zu
dienen.. Nach Antritt einer Dienstreise kann ein Abschlag nicht
mehr gewährt werden.
Im Auftrage:
IC
gez.Drökaiser
Beglaubigt:
Adam
Ansiel
Angestllete.
HE
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(deutlioh lesbar)

Name .

Amtsbezeichnung

. Prag, den ............. 1941

Beschäftigt bei der Gruppe .….........

Antrag

auf Gewährung eines Reisekostenabschlages von .............. RM zu

einer Dienstreise

von

nach

... Tage

vom .......... bis

Genehmigt am .................. l94l durch den Herrn ......

Fahrgeld .......... Klasse ..

....*....=

Schnellzugzuschläge

.. RM ......... Rpf

Zu-und Abgang,Nebenkosten

Tagegeld ......zu ...........

RM

.. RM .......... Rpf

Übernachtungsgeld ....zu ..... RM =

(einschliesslich Hin-u.Rückreisetag)

zus.

Ermässigt um lo% und abgerundet

auf volle lo RM nach unten ....

Sachlich richtig:

Name,Amtsbezeichnung,Datum

Unterschrift.

bitte wenden!
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DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den

1941.

in Eöhmen und Mähren

Z - Verw.(4)

Zu l/Erledigt :

1/ In der Bürokartei notiert !

In der Haushaltsüberwachungsliste

unter lfd. Nr........ eingetragcr.

Zu 2/Erledigt :

2/ Auszahlungsanordnung über

RM,

zu verbuchen bei Kapitel l Titel 19

für l94l ist auszufertigen.

Zu 3/Erledigt :

3/ Der Oberkasse zur Entnahme der An-

weisung zu 2/.

4/ Wiedervorlage nach Abgang im Büro,

Zimmer 4o4 7 Deckung 7

I.A.

DER REICHSPROTEKTOR

Prag, den

1941.

in Böhmen und Mähren

Z.-Verw.(4).

1./ Abschlag heute abgerechnet !

2./ Z.d.Akten /Zimmer 4o4/

I.A.

83422
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Der Reiensprotekcor

Prag, den 23,Mai 1941

in Böhmen und Mähren

I 1 a - 3456

An :

a) die Abteilungen I - IV

b) die Zentralverwaltung

die Gruppen

d)

di

e)

E

f)

g)

h)

PHRD

i)

k

sen Herrn Dr.Robert R

htlich:

Befehlshaber der Si

Büro des Reichsprote

Büro des Staatssekr

Büro des Unterstaat

Parteiverbinlungsst

Reichsminister des

en Reichswirtschaftsmi

as Reichsministerium f
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2 -

sprache im gesamten Deutschen Reich und auch in ståigendem

Masse im Protektorat ist die deutsche Sprache,Sie ist daher

grundsätzlich im schriftlichen und mündlichen Verkehr,in der

Werbung,Beschriftung und Verpackung der Waren,bei Plakaten,

Katalogen,Prospekten ,Ettiketten,Preislisten usw. zu verwenden.

II. Die Wirtschaft muss im Einzelfall eigenverantwortlich prü_

fen, ob eine unbedingte Notwendigkeit , auch die tschechische

Sprache verwenden zu müssen, vorliegt. Die Entscheidung ist

dabei auf den Kunden bzw. den möglichen Kundenkreis abzustellen.

Als Richtschnur kann zur Klärung einiger Zweifelsfragen dienen:

1. Gegenüber den Organen,Einrichtungen,Anstalten und Fonds des

Protektorats und der Selbstverwaltungskörperschaften,gegenüber

der Gross-und Mittelinduatrie, dem Grosshandel,den Grossbetrie-

ben des Handels und gegenüber der Intelligenzschicht ist aus -

schlieaslich die deutsche Sprache zu verwenden.

2, Gegenüber dem tschechischen Mittelstand (Kleinkaufleute,

Handwerker),der Bauern-und Arbeiterschaft kann nötigenfalls

neben der deutschen Sprache unter Wahrung ihres Vorranges die

tschechische Sprache verwendet werden Der mündliche und schrift-

liche Verkehr kann sich dabei in tschechischer Sprache voll -

ziehen,die Werbung erfolgt deutsch oder doppelsprachig.

3. Gebra

der Ware

oder Ver

4. Die W

erfolgt

5: Die I

im urspr



Dor Reichsprotektor
Prag, den 23. Mai 1941.
in Böhmen und Mähren
Nr. Z.-Verw.4.
An die Zentralverwaltung
An die Herren Abteilungsleiter I, II, III u, IV
4
An sämtliche Gruppen
pennerd:Gta
An den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei
m5M1895.y
An die Vorprüfungsstelle im Hause.
A.46M25
dfdodn.eow.d.0
Nachrichtlich:
h. s01=9
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
"
"
"
des Herrn Staatssekretärs,
11
11
des Herrn Unterstaatssekretärs,
11
die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn,
11
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
I
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei.
Betrifft: Abrechnung von Reisekostenvergütungen.
Bei der Abrechnung von Reisekostenvergütungen ergeben
sich noch Mängel, die beseitigt werden müssen. Ich bitte bei Auf-
stellung und Vorlage von Reisekostenrechnungen folgendes zu beachten:
Spalte 2 des Vordrucks sieht vor Zeitpunkt a) des Antritts b) der
Beendigung der Reise.
Bei Benutzung von öffentlichen, regelmässig verkehrenden
Beförderungsmitteln gilt als Antritt oder Ende der Zeitpunkt, an
dem das Beförderungsmittel fahrplanmässig die Abfahrtstelle verlässt
oder erreicht. Verspätungen können nur dann berücksichtigt werden,
wenn sie mehr als 1 Stunde betragen.
Bei Dienstreisen, die anders als mit öffentlichen, regel-
mässig verkehrenden Beförderungsmitteln ausgeführt werden, ist für
den Antritt oder die Beendigung der Zeitpunkt massgebend, an dem
der Beamte die Wohnung, den Dienstraum usw. verlässt oder wieder
betritt. Bei gemeinschaftlichen Reisen mehrerer Beamter mit Kraft-
oder anderen Fahrzeugen beginnt jedoch die Dienstreise mit dem Zu-
gang des letzten am Abreiseort wohnenden Teilnehmers und endet mit
dem Abgang des ersten Teilnehmers bei der Rückkehr.
Spalte 3 sieht insbesondere vor Reiseweg, Art der Ausführung der
Reise, Beginn, Beendigung und Erläuterung des Dienstgeschäfts.
Für Prüfungszwecke ist besonders erforderlich die Angabe
über Beginn und Beendigung des eigentlichen Dienstgeschäfts.Diese
2π
Angabe
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Angabe ist zu unterscheiden von der Angabe über den Zeitpunkt des

Antritts und der Beendigung der Reise in Spalte 2. Bei mehrtägigen

Dienstreisen sind für den einzelnen Tag die Spalten 2 und 3 aus-

drücklich auszufüllen.

Spalte ll (Zu- und: Abgang).

Benutzt der Beamte für das Befördern seiner Person und des Gepäcks

beim Zu- und Abgang niçht die vorhandenen öffentlichen, regelmässig

verkehrenden Beförderungsmittel, so werden die Mehrkosten für an-

dere Beförderungsmittel nur

erstattet, wenn sie aus besonderen

Gründen benutzt werden mussten; diese sind in der Reisekosten-

rechnung anzugeben,

Spalte lo c (Gepäck).

Die Beförderungskostén für das zum persönlichen Gebrauch des Be-

amten bestimmte Gepäck in der Eisenbahn, in der Kraftpost, im

Flugzeug usw. werden nur bei längeren Dienstreisen oder bei be-

sonderen Anlässen für unbedingt notwendige Gegenstände erstattet.

Die Gründe für das Aufgeben des Gepäcks sind in der Reisekosten-

rechnung darzulegen. Die Auslagen für das Befördern von Dienst-

gepäck gehören zu den Nebenkosten (Spalte 13).

Soweit Belege vorhanden, sind sie beizufügen.

Ferner wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, auf der

letzten Seite der Reisenkostenrechnung die Besoldungsgruppe sowie

g.F. den angewiesenen Vorschuss einzutragen, damit die Reisekosten-

stufe und der noch anzuweisende Betrag festgestellt werden können.

Ganze Bogen des Reisekostenrechnungsvordrucks sind künftig im In-

teresse von Papierersparnis nur dann zu verwenden, wenn die halben

Bogen räumlich nicht ausreichen. Die Rechnung muss gut leserlici

sein, insbesondere auch der Name des ausstellenden Beamten.

Im Auftrage:

gez.Liebenow

Beglaubigt:

Tecniols

@

Angestellter.

CH
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Prag, den 22. Mai 1941.

errn Roichsprotektors,

Staatesokrotörs

das Büro dos H

dio Abteilungo

und dio Herron Gru

Betrifft: Rund

Bezug:

Schr

Der

Prüfung der Ro

und um Stollun
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Ve r z eic h n i s

in

cller in den Diensträumen vorhandenen RundfunkgeräteYder Gruppe ..

Referat

Aufstellungsort

Fabrikat

Type

Nummer

Zim-

Benerkun-

Dienstgebäude| Name des Bean-

mer

gen

ten bzw.Angeste

Nr.

A. An Geräten sind unbedingt erforderlichs



Der Reichsprotektor

Prag, den 22. Mai 1941.

in Böhmen und Mähren

Nr. Z:H.B./41.

An die Zentralverwaltung,

An die Abteilungen I - IV,

An sämtliche Gruppen.

Betrifft: Cirkus Barlay.

Der Cirkus B a r l a y gastiert z.Zt. in Prag am

Veitsberg (bei der Pensionsanstalt).

Mit der Direktion des Cirkus Barlay sind für die

Vorstellung am

Montag, den 26.5.1941, 2 Uhr,

folgende Sonderpreise vereinbart:

gute Plätze =:0 9o RM

sehr gute Plätze = 1,50

Diese ermässigten Preise, die auch für Familienangehörige

gelten, werden nicht im Einzelverkauf, sondern nur bei Sam-

melbestellung gewährt.

Kartenbestellungen unter gleichzeitiger Überbringung

der Beträge sind bis Montag ll Uhr bei dem KdF-Wart Martinek,

Czernin-Palais, Zimmer 3l4, abzugeben. Die Karten werden so-

dann von Herrn Martinek besorgt und können am gleichen Tage

in der Zeit von 15 - 16 1/2 Uhr bei ihm abgeholt werden.

Im Auftrage:

gez. Dr. Kaiser

Beglaubigt:

kic

Angestellter.

Nachrichtlich:

l

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

e.d

An das Büro des Herrn Staatssekretärs,

2$.914/

An das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

An den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes.

8\}$
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Die an die Obersten Reichsbehörden gerichteten Rund-

schreiben vom 28.Juli 1936 - A 5240 - 9578 I B - und vom

1l.Juni 1937 - A 5240 - 8179 IV -, in denen für Ostpreussen

besondere Massnahmen getroffen worden sind, werden hiermit

aufgehoben.

gez. Graf Schwerin von Krosigk

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 21. Mai 1941

Nr. Z.Pers.I. Bes. - Pers.II!

An die Zentralverwaltung,

"1

" Abteilungen I,II,III, und IV,

sämtliche Gruppen - einschl. Dienststelle: für

das Land Mähren -,

11

die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

"I

 den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

"1

die Vorprüfungsstelle.

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

An das Büro des Herrn Staatssekretärs,

An das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

An den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes,

An den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten,

An den Herrn Arbeitsgauführer

An den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei

An den Herrn Kurator der Deutschen Wissentschaftli-

chen Hochschulen in Prag,

An den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hoch-

schule in Brünn,

An den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten,

An den Herrn Generalstaatsanwalt,

An den Herrn Oberfinanzpräsidenten.

Abschrift
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Abschrift übersende ich zur gefl. Kenntnis.

Ich bitte, Anträge der Beamten und der bei der Behörde des

Reichsprotektors beschäftigten nichtbeamteten Gefolgschafts-

mitgliedern auf Gewährung von Vorschüssen zur Beschaffung

von Brennstoffen der Zentralverwaltung vorzulegen.

Die Gewährung von Virschüssen an nichtbeamtete Gefolg-

schaftsmitglieder bei den Oberlandratsämtern hat durch die

Oberlandräte zu erfolgen.

Im Auftrage:

gez. Dr. Kaiser

begl. YuG

Angestellte.

-

e

-

Y

altre

83416
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Abschrifte
Der Reichswirtschaftsminister
Berlin W 8, den 3.Mai 1941
V Dev.5/ 12125/41
Behrenstr, 43
An
die Obersten Reichbehörden
Betr.: Mitnahme von Zahlungsmitteln bei Dienst-
reisen nach den ehemals jugoslawischen
Gebieten und Griechenland.
39/41 D.St.
. In der Anlage übersende ich Abdruck des RE
R.st.
über die Mitnahme von Zahlungemitteln im Reiseverkehr nach den
ehemals jugoslawischen Gebieten und nach Griechenland mit der
Bitte um Kenntnisnahme. Ich ermächtige Sie und die Ihnen nachge-
ordneten Dienststellen allgemein sum Erwerb von Dinarnoten oder
Drachmennoten sowie von Reichskreditkassenscheinen, soweit dies
zur Deckung der Reisekosten für Dienetreisen nach den genannten
Gebieten erforderlich ist. Um den Dienstreisenden die Ausfuhr
der Zahlungsmittel zu ermöglichen, ist Ihnen eine "Dienstreise-
bescheinigung" nach dem aus der Anlage ersichtlichen Muster mit-
zugeben.
Im Auftrage
gez.Dr. Schultze-Schlutius.
Beglaubigt:
gez.Meyerfeldt
Büroangestellte.
Der Reichsprotektor
Prag, den 15. Mai 1941.
in Böhmen und Mähren
Nr. Z.Verw.4.
An a) die Gruppe 11/6
über den Herrn Abteilungsleiter II im Hause,
b) den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten
in Prag.
e) den Herrn Oberfinanzpräsidenten
.a.d
d) den Herrn Generalstaatsanwalt
L275.47.
e) den Herrn Kurator der Deutschen
Wissenschaftlichen Hochschulen
f) den Herrn Kurator der Deutschen
Technischen Hochschule
in Brünn,
g) den lerrn Vertreter des Auswärtigen Amtes
in Frag.
91
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Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme.

mebzddeddotel netezedo els

Im Auftrage:

gez. Dr. Kaiser

Beglaubigt:

AmN

det

Angestellter.

SSL

NT$0A0O

9.0

ebded

nedosteefsonut

Machrichtlichi

An das Biiro des Herrn Reichsprotektors,

le

t

e2
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 14. Mai 1941

I W - 439 g

Geheim

An

a) die Abteilung I - IV u.d.Zentralverwaltung

b) sämtliche Gruppen

c) die Dienststelle für das Land Mähren

jeweils per-

d) die Herren Oberlandräte

sönliche An-

schrift mit

Nachrichtlich:

dem Zusatz

O.V.i.A.

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

an das Büro des Herrn Staatssekretärs

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
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Der Reichsprotektor

Prag, 14.Mai 1941.

in Böhmen und Mähren

Aus gegebener Veranlassung weise ich erneut

darauf hin, dass jeder dienstliche Verkehr mit Vertretern

fremder Regierungen nur durch den Vertreter des Auswärti-

gen Amtes zu erfolgen hat.

Ich bitte, die Ihrer Aufsicht unterstehenden

Behörden entsprechend anzuweisen.

Im Auftrage:

gez. Dr.von Burgsdorff

Beglaubigt:

Trumy tar

Verteiler:

An die Herren Abteilungsleiter und Gruppenleiter

An die Dienststelle Mähren in Brünn,

An die Herren Oberlandräte

Nachrichtlich an

das Büro des Herrn Reichsprotektors

das Büro des Herrn Staatssekretärs

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 14. Mai 1941

I W - 443 B

Beheim

An

a) die Abteilungen I-IV u.d.Zentralverwaltung

b) sämtliche Gruppen

c) die Dienststelle für das Land Mähren

d) die Herren Oberlandräte

Nachrichtlich:

jeweils per-

-sönliche An-

an das Büro des Herrn Reichsprotektors

schrift mit

dem Zusatz

an das Büro des Herrn Staatssekretärs

o.V.i.A.

an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs

cd

an den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

an den Befehlshaber der Ordnungspolizei

L23/5.91

mten und Beamtenanwärter im Pro-

Mähren

nde ich je l Abschrift des Schrei-

1 k 35 AHA/Ag/E (Vb) 463/41 g

28,3.1941 II a 37/41 zur gefl.

icn mache darauf aufn

des OKW für sämtliche Beamten u

für die bei deutschen Dienstste

nomen Verwaltung beschäftigten

Angestellte und Arbeiter dieser

sind nach der Verfügung des OKW

vom 14. Mai 1941 I W - 314 g) u

zu behandeln.

Zur Vereinfachung des
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2

entsprochen. Jedoch müssen diese Anträge,soweit es sich um

reichsdeutsche Behörden handelt, nach § 2 Ziff. 2 c.der D

3/14 über die Behörde des Reichsprotektors vorgelegt werden,

damit eine Gewähr strenger einheitlicher Nachprüfung gege-

ben ist  vgl. auch Ziff. III letzter Absatz m.Erl.v.7.l.41

I W - 1l/7l30 n.f.D,) Die Wehrersatzdienststellen haben ent-

sprechende Anweisung erhalten.

Im Auftrage:

gez.Dr.von Burgsdorff

in

Beglaubigt:

und

Hàzle

Reg.Ob.Inspektor.

da0

IA
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Geheim

Abschrift

Oberkommando der Wehrmacht

Führerhauptquatier, den 10.März 41

Az 1 k 35 AHA/Ag/E (Vb)

Nr. 463/41 geh

Betr.: Uk.-Stellung von Beamten der Allgemeinen und Inneran Ver-

waltung einschl. der Gemeindeverwaltung(ohne Ordnungs-u.

Sicherh.Pol.)

1.) Die Verfügung OKW Az. 1 k 35 AHA/Ag/E (Vb) Nr. 290/40 g vom

17.2.40 wird aufgehoben.

2.) Zur Verwaltung des Protektorats und der besetzten Gebiete be-

darf die Allgemeine und Innere Verwaltung, einschl. der Ge-

meindeverwaltung einer vermehrten Beamtenbesetzung, die zum

Teil nur durch Uk.-Stellung verfügbar gemacht

Hierzu wird für die Beamten und Beamtenanwärten

nen und Inneren Verwaltung, einschl. der Gemeir

folgendes bestimmt:

a) Im Protektorat Böhmen und Mähren sind die Be

Beamtenanwärter grundsätzlich unabkömmlich

Reichsprotektor wird diejenigen Beamten bene

Wehrmacht zur Verfügung gestellt werden könr

OKW Az 1 k 35. AHA/As/E(V) Nm
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derregelung.

Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht

gez. K e i t e l

f.d.R.

AT

gez.Unterschrift

Hauptmann

a1P

:

83104



Der Reichsprotektor
Preg, den 14. Mei 1941.
in Böhmen und Mähren.
Z.-Verw:4
An die Zentralverwaltung,
die Herren Abteilungsleiter I - IV,
sämtliche Gruppen (einschliesslich der Dienststelle für
das Land Mähren in Brünn),
die Vorprüfungsstelle im Hause,
die Oberkasse im Hause,
die Herren Oberlandräte in Böhmen,
die Herren Oberlandräte in Mähren durch die Dienststelle
für das Land Mähren in Brünn,
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,
den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,
den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes.
Betrifft: Fahrkosten bei Urlaubsreisen.
Auf Grund des Rd-Erl.des-Herrn Reichsministers der Fi-
nanzen vom 3o.4:1941 - RBB.S.134.- erweitere ich meinen Rd-
Erlass vom 23.6.1939 - Nr.Z 1666o/39 -, betreffend Fahr-
kosten bei Urlaubsreisen bei Versetzungen und Abordnungen
nach dem Protektorat Böhmen und Mähren, mit Wirkung vom 3.
April l94l dahingehend, dass als Reisebeihilfe die Fahrtaus-
lagen der Wagenklasse einschliesslich der Zuschläge für Eil-
und Schnellzüge erstattet werden, zu deren Benutzung der Be-
amte bei Dienstreisen berechtigt ist.
Mein Rd-Erlass vom 9.1.1941 - Z.-Verw.4 Nr.414/41 -, be-
treffend Reisebeihilfen an unverheiratete Personen des öf-
fentlichen Dienstes, bleibt von dieser Regelung unberührt.
3
.
Im Auftrage:
gigyugl
9.8U
gez. Dr. Kaiser
Latore
7016.47
Beglaubigt:
Nachrichtlich:
Eunidh
Angestellter.
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
"
"1
"1
"
Herrn Staatssekretärs,
"""
"
Herrn Unterstaatssekretärs.
\ f



Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag, den 14. Mai 1941

I W - 314 g

Geheim

An

a) die Abteilung I-IV u.d.Zentralverwaltung

b) sämtliche Gruppen

c) die Dienststelle für 

d) die Herren Oberlandrät

Nachrichtlich:

an das Büro des Herrn Reichspr

an das Büro des Herrn Staatsse

an das Büro des Herrn Untersta

an den Befehlshaber der Sicher

auapao aoy

3) Die wehrfplichtigen Volksdeutschen

jahrgänge l909 und älter sind nur dann zum Wehrdien

ziehen, wenn der Wehrersatzinspekteur Prag ihre Her

Wehrdienst ohne Schädigung des Deutschtums für trag

Mit Schreiben vom 22.4.194l I b/E Nr. 10

2/2-lla/2 hat der Wehrmachtbevollmächtigte meiner A

gestimmt, wonach unter den Begriff "Volksdeutsche"
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-

2

-

Staatsangehörigen fallen, die sich im Protektorat Böhmen und

Mähren nicht nur vorübergehend aufhalten. Die Wehrersatz-

dienststellen wurden entsprechend angewiesen, Die Sonderbe-

stimmungen des OKW über die Uk.-Stellung der Beamten und Be-

amtenanwärter - siehe mein Schreiben vom l4. Mai 194l I W -

443 g - und meine Erlässe vom 7.1.4l I W - 11/7130 N.f.D.und

vom 22.1.1941 I W - 78/7130 N.f.D., in denen die Durchführung

des Uk.-Verfahrens und die Anwendung der D 3/l4 im Protekto-

rat Böhmen und Mähren geregelt ist, bleiben unberührt.

Im Auftrage:

gez.Do

und

Beglaubigt:

binte

Reg.Ob. Inspektor. .

320

B

.

N

HPON



schaftsmitglieder zu beha

beamtete Gefolgschaftsmit

sprechender Anwendung von

§ 20 TOB schriftlich zu v

instandsetzungsbeitrag zu

verhältnis aus einem von

de vor Ablauf von 2 Jahre

Diese Sondermaß

Rechnungsjahres 194l.

Im



über den Vert

Ich bitte wei

eine weitere

Vertreters de

An

die Zentra

•

die Abteil

C

sämtliche

a

den Befehl

e

den Befehl

f

den Vertre
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ZENTRALVERWALTUNG

Prag,dcn 5.Mai 1941

Nr.Z:H.B./41.

An

sämtliche Kraftfahrer

im Hausc.

Nach Anordnung des Herrn Reichsprotcktors ist durch dic

Höfe der Burg nur dann mit Dienstkraftwagen zu fahren, wenn

sich dics nicht durch Umfahren auf anderen Strassen vermeiden

lässt. Leere Dienstkraftwagen - insbcsonders beim Einrücken in

die Dienstgarage und Verlassen der Dienstgarage - dürfen auf

keinen Fall durch die Burg fahrcn.

Vorstehende Anordnung gilt nicht für Fahrten zu den

Dienststellen, die innerhalb der Burg untergebracht sind.

Nachrichtlich: An

a

das Büro des Herrn Reichsprotektors,

q

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

c

das Büro des Herrn Untcrstaatssckretärs

a

an die Horren Abteilungslciter

e) an die Herren Gruppenlciter.

gez.Liebenow

Beglaubigt:

fy

Angestellter.

di broyang

JI

2skr 7



Zentralverwaltung

Prag, den 5.

Nr. Z.:H.B./41.

Nacl

h

SV

5loda
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Der Leiter der

Zentralverwaltung.

Prag, den 5. Mai 1941.

An die Herren Abteilungs- und Gruppenleiter.

Für die Herren Abteilungs- und Gruppenleiter

und deren Damen findet am

Mittwoch, den 7. Mai 1941

eine Führung durch die Ausstellung Deutsche Größe

statt. Es wird anheim gegeben, auch die Herren

Referenten und deren Damen zu beteiligen.

515.47

Treffpunkt: Eingangshalle des Museums Wenzelsplatz

16 Uhr.

gez.Liebencw

Beglaubigt:

funidl

Angestellter.

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

An das Büro des Herrn Staatssekretärs,

An das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.



80

waltun

Prag,den 3.Mai 1941.

Nr. Z.H.B./41.

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

das Büro des Herrn Staatssekretärs,

das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

die Zentralverwaltung,

die Herron Abteilungsleiter I - IV,

sämtliche Gruppen,

den Herrn Vertreter des Auwärtigen Amtes

Mit Unterstützung der NSv wird jetzt vom Oberlandrat

in Prag die Reichshilfeaktion für Deutsche durchgeführt.

Alles Nähere ist aus dem beiliegenden Erlass des Ober-

landrats vom 29.April 1941 ersichtlich.

Da mangels einer Polizeimeldeverordnung die Deutschen

Prags bisher noch nicht genau erfasst werden konnten und

der Apparat der Nsy noch nicht so wie im Reich eingespielt

ist, da ausserdem die Bezugsberechtigung in einzelnen Fäl-

len zweifelhaft sein kann, wird - wie der Oberlandrat mit-

geteilt hat - die Durchführung hier und da auf Schwierig-

keiten und Missverständnisse stossen und leicht zu Be-

schwerden führen. Um solche nach Möglichkeit zu vermoiden,

hat der Obcrlandrat die NSv-Walter genau unterrichtet.

Ausserdem ist eine besondere Fettverteilungs-Stelle bei

seiner Dienststelie ( 3. Stock,Zimmer Nr. 317 ) einge-

richtet worden.

Ich bitte, sämtliche Gefolgschaftsmitglieder hierüber

zu unterrichten.

Im Auftrage:

gez. Liebenow

Beglaubigt:

l i

Angestellter.
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Der Reichsprotektor
Prag, den 25.4.1941
in Böhmen und Mähren
I 1 a - 462 g
Geheim
Geheim!
An:
a
die Abteilungen I - IV
b
die Zentralverwaltung
c
die Gruppen
a
die Oberlandräte
jeweils mit per-
7benncdb
nachrichtlich:
sönlicher Anschrift
und Zusatz o.V.i.A.
lang
e
das Büro des Reichsprotektors
flu.
f
MI4S
das Büro des Staatssekretärs
G15.5.
g)
das Büro des Unterstaatssekretärs
/06
Bezug: Ihr Schr.v.8.4.1941 - St.S. IV C - 1/41 -
2e..
Aus einem Urteil des Volksgerichtsh fs gegen Protektorats-
h2/5.07.
angchörige wegen eines Unternehmens der Feindbegünstigung
in Verbindung mit Vorbereitung zum Hochverrat und Volks-
verrat durch Lügenhetze ergibt sich, daß sich cincr der
Verurteilten an prominente Persönlichkeiten einer dcutschen
Wirtschaftsgruppe gewandt und deren Unterstützung bei der
Vorber-itung einer Reise nach Rumänien erhalten hat. Die
Reise sollte der Anknüpfung einer neuen illegalen Nach-
richtenverbindung dienen. Die für die Beurteilung der An-
gelegenheit charakteristische Stelle aus einem von dem Ver-
urteilten in das Ausland gerichteten und aufgefangenen Brie-
fe lautet wörtlich wie folgt: "Diese Herren vertrauten mir
nach mehrwächentlichen Gesprächen und einigen Bummeln voll-
kommen, sodaß ich von ihnen für die Paßstelle cinen Brief
erhalten habe, auf Grund dessen mir ein deutscher Paß und
die Erlaubnis der Einreise nach Rumänien gegeben wurde.
Ich gebe hier den Wortlaut des Briefes wieder, der mir ausgek.
händigt wurde: Ich bin damit cinverstanden; daß sie die-
ses Schreiben dem Herrn Oberlandrat zur Ausstellung der
Aüsreisebewilligung vorlegen und würde cs begrüßon, wenn
Ihnen die Bewilligung möglichst ohne Zeitverlust gegeben
werden könnte.
h-8
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- 2 

Ich weise zur Warnung auf dieses bedauerliche Vorkommnis

hin und ersuche dringend. im persönlichen und geaell

Bohmen

ul

Im Auftrage:

z.Dr.v.Burgs

glaubigt:

dahseav

Reg.Oo.-Inspek
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hrift
Der Rei
in Böhn
Prag, den 23. April 1941
I W - 4
seheim
An
z.Hd.v.H.Oberstltnt.v.Kornatzki oViA.
die Gruppe III, 4
z.Hd.v.H.Min.Rat Dr.Hroch oViA.
't:
Fernsprech-und Telegrammverkehr mit dem
Infolge der Adordnung des ORR Hufnagel
ist der Fernschreib-und Fernsprechverkehr
spräche bzw. Diensttelegramme der Behörde des Reichsprotektors
mit dem Ausland neu zu regeln. Demnach ist künftig wie folgt zu
verfahren:
a) Sämtliche für das Ausland bestimmten Telegramme müs-
sen vor ihrer Aufgabe an die Post dem mit der Geschäftsführung
des RV-und Abwehrreferats beauftragten ORR U r b a n u s zur An-
bringung eines Sichtvermerks vorgelegt werden.
b) Gespräche _mit dem Au■land sind schriftlich bei ORR
Urbanus zur Anbringung eines Sichtvermerks anzumelden, Die Ver-
bindung wird von der Fernsprechzentrale erst hergestellt, wenn
der mit Sichtvermerk versehene Anmeldezettel vorgelegt wird.
Als Stellvertreter für ORR Urbanus ist RR Dr.Strobl
bestimmt.
An
a) die Abteilungen I - IV
b) sämtliche Gruppen
jeweils persönl.
c) Herrn RR Dr. Strobl
Änschrift mit
Nachrichtlich:
dem Zusatz oViA.
an das Büro des Herrn Reichsprotektors
an das Büro des Herrn Staatssekretärs
an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
Abschrift übersende ich unter Bezugnahme auf mein Schreiben vom
13.12.1939 I 1 e - 897 g zur gef1
Kenntnisnahme.
1 beped: henta
Wiys.
Auftrag
D
Beglaubigt:
thn 3y Aie.s.
s.tu8
Reg/Ob.Inspektor.
Lf todan.el.d.
/. 204.47
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Der Reichsprotektor

Frag,den 25.April 1941

in Böhmen und Mähren

I l a - 6603

An :

a) die Abteilungen I - IV

b) die Zentralverwaltung

c) die Gruppen (für die Gruppe Justiz mit 8 Mehrabdrucken)

d) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn

e) den Befehlshaber der.Sicherheitspolizei (mit 5 Mehrab-

drucken)

f) den Befehlshaber der Ordnungspolizei

g den Vertreter des Auswärtigen Amts

h) den. Oberfinanzpräsidenten in Prag

j) die Oberlandräte

nachrichtlich an :

k) das Bürg des Reichsprotektors

1) das Büro des Staatssekretärs

m) das Büro des Unterstaatssekretärs

n) den Wehrmachtbevollmächtigten

o).die Parteiverbindungsstelle in Prag (mit I5 Mehrabdrucken)

p) die Kuratorialverwaltungen in Prag und Brünn

Abschrift übersende ich mit der Bitte um Kenntnisnahme.Im

Verordnungsblatt des Reichsprotektors werden im vollen Wort-

laut nur die für das Gebiet des Protektorats praktisch be-

sonders wichtigen Verträge nachrichtlich veröffentlicht wer-

den.Das Verordnungsblatt wird jedoch laufend Hinweise auf

die im Reichsgesetzblatt Teil II erschienenen und auch im

Protektorat geltenden Verträge enthalten.

Im Auftrage :

.ec.d.

gez.Dr.v.Burgsdorff

Beglaubigt :

Jums

4#sh

Angesteliter

1os

IC/4



Der Reichsprotektor

de Bühmen und Mähren

Prag,den 25.April 194l

I 1 a - 6603

An den

Herrn Reichsminister des Innern

in Berlin

Betrifft: Geltungsbereich zwischenstaatlicher Verträge des

Reiahes bezüglich des Protektorats Böhmen und Mähren

Bezug : Schreiben vom 31.Januar 1941 - I BM 1057 II/40

Anlagen :-

2028

Nach neuerlicher Ueberprüfung der Frage der Erwähnung des Pro-

tektorats Böhmen und Mähren in zwischenstaatlichen Verträgen

des Reiches zur Klarstellung des Geltungsbereiches schliesse

ich mich unter Rückstellung gewisser Bedenken der von Ihnen und

dem Auswärtigen Amt vertretenen Auffassung an,

Es gilt daher Folgendes :

Das Protektorat ist völkerrechtlich ein integrierender Bestand-

teil des Deutschen Reiches.Verträge des Reiches mit anderen Staa-

ten haben demnach auch Wirkung für das Protektorat,es sei denn,

dass der Vertrag eine entgegenstehende Bestimmung enthält.

Bei der Abfassung von Verträgen ist auf die Eigentümlichkeiten

des Protektorats in Gesetzgebung,Behördenorganisation,Einrichtun-

gen u.dgl.durch Aufnahme geeigneter Bestimmungen im Vertrag oder

Schlussprotokoll Bedacht zu nehmen.Scllte dies ausnahmsweise

nicht möglich sein und besteht die Gefahr,dass der andere Ver-

tragsteil über die Geltung des Vertrages für das Protektorat

im Zweifel ist, so ist eine entsprechence Feststellung in das

Sitzungsprotokoll aufzunehmen.

Auf die rechtzeitige sachliche und personelle Seteiligung an

der Vorbereitung der einschlägigen Verträge und Uebereinkcmmen

-insbesondere durch Abordnung eines Mitglieds zur deutschen

Delegat:

heiten

Der Reic

Amt habe

Oberster
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DER REICHSPROTEKTOR
in Böhmen und Mähren
Prag, den 2.Mai 1941.
Z.Pers.I Bes.
An die
Zentralverwaltung,
an die Abteilungen I,II, II und IV,
11
sämtliche Gruppen - einschl.Dienststelle f.d.Land Mähren-,
11
die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,
11
den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei.
Nachrichtlich:
An das Büro des Herrn Reichsprotektors,
11
I1
11
"
"
Staatssekretärs,
11
I
11
"
1!
Unterstattssekretärs.
A. Kinderbeihilfen.
Die Kinderbeihilfenverordnung vom 9.12.1940 (RGBl.I.S.
157l, RBB.l94l Seite 73) und die hierzu ergangenen Durch-
führungsbestimmungen des Reichsministers der Finänzen vom
30.1.1941 - S 2197 - 1 III - (RBB.S.74) gelten nach Ziffer
ll a.a.o. für das Reichsgebiet mit Ausnahme des_Gebiets des
Protektorats Böhmen und Mähren. Die Gewährung von laufenden
Kinderbeihilfen ist für das Protektorat Böhmen und Mähren .
durch Erlaß des Reichsmnisters der Finanzen vom 15.2.194l -
H 2075-930 III uew.-, der den Oberlandräten vom Oberfinanz-
präsidenten in Prag zugegangen ist, besonders geregelt worden.
Die laufende Kinderbeihilfe wird neben den Kinderzuschlägen
gewährt und beträgt bei Erfüllung der Voraussetzungen für
das dritte und jedes weitere Kind lO,-RM menatlich. Der An-
trag auf Gewährung von laufenden Kinderbeihilfen ist bei
dem Oberlandrat zu stellen, in dessen Bezirk der Antragstel-
ler zur Zeit der Antragstellung seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen At
beihilfer.
B. Kinder
Nach
schläge f
trägt der
liche Kin
RM
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an_Kindes Statt angenommene Kinder,

Stiefkinder, die in den Hausstand des Beamten aufgen mmen

sind,

uneheliche Kinder, wenn die Vaterschaft des Beamten fest-

.gestellt ist und er das Kind in seinen Hausstand aufgenom-

men hat oder auf andere Weise nachweislich für seinen vol-

len Unterhalt aufkommt, oder wenn der volle Unterhalt v•n

dem weiblichen Beamten als Mutter gewährt werden muß.

An den Grundsätzen für die Gewährung der Kinderzuschläge

für Kinder vom volle: deten l6.bis zum vollendeten 24.Le-

bensjahr hat sich nichts geändert.

Die vom l.Januar 194l ab zuständigen Kinderzuschläge

sind bereits zur Auszahlung gelangt.

C. Abfindung..

Die Beamten, die nach dem Stand vom l.Januar 1941

a) an Kinderzuschlägen und

4

b) an Kinderbeihilfen

zusammen weniger erhalten als sie an Kinderzuschlägen

nach dem bisherigen Recht erhalten haben würden, werden

mit dem Achtzehnfachen des monatlichen Unterschiedsbetra-

ges abgefunden. Auf den Erlaß des RMdFin. vom 6.2.194l -

A 4022 - 953 IV - (RBB.S.70) Abschnitt. II, weise ich hin.

Ich bitte die Beamten, die Anspruch auf die Abfindung ha-

ben, anzuweisen, entsprechende Anträge an die Zentralver-

waltung zu richten. In dem Antrag ist anzugeben, .ob und

.gegebenfalls in welcher Höhe Kinderbeihilfen gewährt

werden.

Im Auftrage:

gez.Liebenöw.

T

Beglaubigt:

C

F

Aemterger

LhS/

Angestellte.
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Der Reichsprotektor

Prag, den 5.Mai 1941

in Böhmen und Mähren

I 1 d - 6323

An

a) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn

b) sämtliche Oberlandräte

Betr.: Dienstbesprechung der Oberlandräte

Für die Dienstbesprechung der Oberlandräte am Donnerstag,

den 8. Mai 194l, vormittags l0 Uhr, Czernin-Palais, kleiner

Sitzungssaal (240), sind folgende Besprechungspunkte vorgesehen:

l. Einführung des deutschen Luftschutzrechts im Protektorat

2. Eheschliessung zwischen Deutschen und Tschechen

3. Besetzung der Fernschreibstellen bei den Oberlandräten

4. Delegationsbefugnis für die Oberlandräte

5. Schriftverkehr zwischen Behörden ausserhalb des Protektorats

und den Protektoratsbehörden

6. Mitteilungen und Anfragen.

Im Auftrages

gez. Dr. Fuchs

Beglaubigt:

felr

Angestellter

18/4
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Der Reiohsprotektor

Prag, den 10. Mai 1941.

in Böhmen und Mähren

Z.Haush. 2131/41.

An die Abteilungen I - IV,

an sämtliche Gruppen einschl. der Dienststelle für das Land

Mähren, an die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

nachrichtlich an das Büro des Herrn Reichaprotektors,

des Herrn Staatssekretärs, des Herrn Unterstaatsekretärs

und an die Parteiverbindungsstelle.

Betrifft: Bewirtschaftung des Volkstumsfonds 1941.

.

1 8/4



Aschrift

Berlin, den 26.März 1941

Der Reichsminister des Innern

VI d 227/41

44o7 a

An

Sofort

die Obersten Reichsbehörden.

Betrifft: Umstellung auf Antiquaschrift.

Aus besonderer Veranlassung weise ich darauf hin, dass mein

Erlass vom 26.Februar d.J. - VI d 2o8 V/VI/41-44o7- unbedingt

zu beachten ist. Im Gegensatz zu ihm stehende Anordnungen bit-

te ich sofort aufzuheben, damit die Einheitlichkeit gewahrt

bleibt und die Umstellung des für das Ausland bestimmten Schrift-

tums mit grösster Beschleunigung im Rahmen der durch die Arbeits-

einsatz- und Rohstofflage gegebenen Möglichkeiten durchgeführt

werden kann.

Mein Erlass vom 26.Februar d.J. gilt auch, worauf ich beson-

ders hinweise, hinsichtlich der Amtsblätter.

In Vertretung:

gez.Unterschrift.

Der Reichsprotektor

Prag, den 28.April 1941.

n Böhmen und Mähren

Nr.Z:H.B./41.

2/5.47

Abschriftlich an

a) die Zentralverwaltung,

b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

c) sämtliche Gruppen im Hause,

d) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn.

mit der Bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. Der obenstehend

erwähnte Erlass v.26.Februar 1941 ist den Dienststellen mit Er-

lass vom 24.März 1941 Nr.I 1 a -3o74- abschriftlich mitgeteilt

IC/40

worden.

Im Auftrage:

gez.Liebenow

Beglaubigt

Heime

Angestelite.

Nach-
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Nachrichtlich: An

e) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

f) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

g) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

h) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

i) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

j) den Herrn Leiter der Parteiverbindungsstelle,

k) den Herrn Oberfinanzpräsidenten.

10.

aitre

8338?



Abschrift

Berlin, don 26.März 1941

Dor Rcichsministor dcs Innorn

VI d 227/41

44o7 a

An

:

dic Obcrston Rcichsbchördon.

Sofort

a

Betrifft: Umstcllung auf Antiquaschrift.

Aus bcsondcrcr Veranlassung wciso ich darauf hin, dass mcin

Erlass vom 26.Fobruar d.J. -VI d 2o8 V/VI/41-44o7- unbcdingt zu

beachton ist. Im Gogcnsatz zu ihm stchondc Anordnungen bitto ich

sofort aufzuhcbcn, damit dic Einhcitlichkoit gcwahrt blcibt und

dic Umstcllung des für das Ausland bestimmton Schrifttums mit

grösster Boschlcunigung im Rahmen der durch dic Arbcitsoinsatz-

und Rohstofflagc gogcbcncn Möglichkciten durchgeführt werden kann.

Moin Erlass vom 26.Fobruar d.J. gilt auch, worauf ich bcson-

dors hinwcisc, hinsichtlich dor Amtsblätter.

In Vertretung:

gez.Untorschrift.

DER REICHSPROTEKTOR

PRAG, don 28. April 1941.

IN BÖHMEN UND MÄHREN

Nr,Z:H.B/41

Abschriftlich an

a) dic Zontralvorwaltung ,

A

b) dic Hcrrcn Abtcilungslcitor I - IV ,

c) sämtlichc Gruppcn im Hausc ,

d) dic Dicnststellc für das Land Mähren in Brünn.

mit dor Bittc um Konntnisnahmg und Beachtung. Der umstehend or-

wähntc Erlass v,26.März 194l ist don Dicnststcllon mit Erlass

vom 24 März 194l Nr.I 1'a-3o74- abschriftlich mitgotoilt wordon.

Im Auftrago:

goz.Licbenow

Boglaubigt:

Heine

Angostellto.

lo dy4 47.

Nach-
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Nachrichtlich: An

c) das Büro dcs Herrn Reichsprotcktors ,

f) das Büro dos Horrn Staatssckrctärs 

g) das Büro dos Hcrrn Untcrstaatssokrctärs ,

h) dcn Horrn Böföhlshaber dor Ordnungspolizci ,

i) don Herrn Bcfchlshaber der/Sichcrhcitspolizci ,

j) don Hcrrn Lcitor dcr Parteiverbindungsstcllc ,

k) don Horrn Oberfinanzpräsidcnton

83381

B
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Abschrift

Der Reichsminister und Chef

Berlin W 8,den 8.April 1941

der Reichskanzlei.

Voßstraße 6.

RK. 5246 B 

An die

Obersten Reichsbehörden

Betrifft:Fliegerschäden.

Dem Führer ist berichtet worden,daß nach Hausbeschä-

digungen durch Bombeneinschläge eine große Anzahl von Perso-

nen, sei es aus dienstlichen Gründen oder aus persönlichem

Interesse und Neugierde,mit Kraftfahrzeugen an der Unfall-

stelle vorfahren und dadurch leicht Unwillen bei den geschä-

digten Personen hervorrufen. Der Führer hat angeordnet,daß

grundsätzlich auch dienstlich beauftragte oder persönlich in-

teressierte Personen ein Kraftfahrzeug zur Unfallstelle nicht

benutzen dürfen.

Ich darf anheimstellen,im Rahmen Ihres Geschäfts-

bereichs das Erforderliche zur Durchführung der Weisung des

Führers zu veranlassen.

gez. Unterschrift

Der Reichsprotektar

Prag,den 25.April 1941.

in Böhmen und Mähren

Nr. Z : H.B./41

An

dd

a) die Zentralverwaltung,

2nnh?

b) die Herren Abteilungsleiter I - IV,

c) sämtliche Gruppen im Hause,

d) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn,

e) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren,

f) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei,

g) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei,

h) den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hoch-

schulen in Prag,

-IC
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i) den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule

in Brünn,

j) den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag,

k) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes in Prag;

Abschrift umstehenden Erlasses übersende ich

zur Kenntnisnahme und mit der Bitte um Beachtung.

Im Auftrage:

gez.L i e b e n o w

Beglaubigt :

Heine

Angestellte.

Nachrichtlich :

An

k) das Büro des Herrn Reichsprotektors,

1) das Büro des Herrn Staatssekretärs,

m) das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs,

n) den Herrn Wehrmachtsbevollmächtigten,

o) den Herrn Leiter der Parteiverbindungsstelle in Prag.

83380



ZENTRALVERWALTUNG

PRAG, den 24,April 1941

Nr.Z:H.B./41.

An

a) dic Zentralverwaltung ,

b) dic Herren Abtcilungsleiter I, II und IV ,

c) sämtliche Gruppen im Dienstgcbäude Czerninpalais.

Erfahrung und Beobachtung haben gezeigt, dass bei

Zuteilung der einzelnon Schreibkräfte an die verschiede-

nen Abteilungen, Gruppen und Referate die anfallenden

Schreibarbeiten nicht so zugcteilt und überwacht werden

können, dass jede Schrcibkraft voll ausgelastct wird. Es

wird deshalb zunächst für die im Dienstgebäude Cernin -

Palais untcrgebrachten Dienststcllen ab 1.Mai 194l cine

zentralc Kanzlei eingcrichtet, an die die cinzelnen Dienst-

stellen dic laufenden Schreibarbeiten, insbesondere dic For-

tigung von Reinschriften und sonstige Abschriften zur Erlo-

digung abzugeben haben.

Da nach Einrichtung der zentralen Kanzlei die Grup-

pen von den laufenden Schreibarbeiten entlastet werden,wer-

den demnächst cinige, bisher den Gruppen zugeteilte Schrcib-

kräfte zur Zentralkanzlei versetzt werden; hierzu ergchen

Einzelverfügungen.

Dio Zentralkanzlei untcrsteht der Dienstaufsicht

.durch das Hauptbüro. Der an der Spitze der Kanzlei stehende

Vorstcher. (vorläufig Regierungsoberinspcktor Gross-Blotckamp)

ist dafür verantwortlich, dass dic Kräfte voll und glcich-

mässig beschäftigt sind, Er hat auch zu überwachen, dass dic

den einzelnen Abteilungon, Gruppen, Refcraten usw. überlasse-

ncn Schreibkräfte voll ausgelastet sind, Im übrigen wird dem-

nächst eine besondere Kanzlciordnung crlassen wcrdcn.

goz.Licbenow

Boglaubigt:

Heine

Angestelltc.

Nachrichtlich an

das Büro des Herrn Rcichsprotcktors,

3e

das Büro des Herrn Staatssckrctärs,

el.e

das Büro des Hcrrn Untcrstaatssckrctärs.

Cl
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D:r Reichsprotektor

Prag, den 24. Avril 1941

in Dühmen ünd Nahren

Z Pe:S. I Des

An die Zentralvervaltung,

an die Aiteilungen I, II, III und IV,

an säntliche Grup en -einschl.D:enststelle für das

Land H hren-,

an den Herrn Webrmachtsbevollmächtigten,

an den Herrn Befehlshaber der O-dnungspolizei,

an den Herrn Befehlshaber der-S cherheitspalizei,

an die Vorurüfungsstelle.

Nachechtlich:

Al das Bürg des Herrn Reichsprotektors,

an das Biro des Herrn Ctaatssekretärs,

an das Buro des Herrn Unterstaatssekret rs.

Fir die Gewährung der Ministerialzulage gilt

vom l. Januar l94l ab die beiliegende Uebersicht. Die

Ministerialzulage für die Beanten der BesGx. A 5 b

erhöht sich von 30 auf 40,- lui nonatlich, die der

Deamten der Besfr. A 8, soweit sie nicht bereits eine

solche von 30.-FM erhalten, von 20 auf 30.- RM mg--

natlich. Die Hachzahlungen vom l. Januar l94l ab

werden alsbald zur A szahlung kommen.

founy:grongh

Im Auftrage:

.ez, L i e be n o w

Be-laubigt

3lda.a.d.

Mihuv

Kanzleiangestelite

OR

Bros

I

\C
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Uebersicht
über die Gewährung von Ministerialzulagen
mit Wirkuné vom 1. Januar l94l
-X
Stu- 10--
Beamte und Soldaten der Wehrmacht, Genen Grundgehalt
fe
nats-
gewährt wird nach der Besoldungsordnung
betras
RM
C
JL
AD
H
A
jaus der
aus der
eus der
aus der
Petasaute dp 
BesGr.
BesGr.
BesGr
BesGr.
EAE
20
9 bis ll, soveit nicht in
21 bis 25
,
11
I
Stufe II
:
II
30
6, 7 und 8, aus 9 die Beamten,
die bis zur Verkindung des Be-
soldungsgesetzes vom l6.Dezem-
16 bis 20
6
und 10
ber 1927 aus BesGr. V -alt-
--
besoldet wurden, aus l0 a
Oberbotenmeister und Mini-
stexialhausinspektoren
III
40
5 b, soweit nicht in Stufe IV
-~
IV
09
4, 5 a und aus 5 b Ministerial-
kanzleisekretäre, die mit der
14 und 15
7 und 8
8
regelmässigen Stellvertretung
des Kanzleivorstehers betraut
sind, gemäss Rundschreiben
vom 24.M-xz 1925 - I B 6533-
70
8, soweit
p,soweit
7
A
3
nicht in
nicht in
Stufe VI
Stufe VI
8 mit Refe-6 mit Re-
und 6i l b ünd
VI
85
:
2 sowie l b
rententäti-ferenten-
2
keit, 6 undj tätigkei
7
12 und
sowie 5
13
und 4
1 bis 5
;1,2,3
 bis 4!
l a
VII
100
; l a und Besoldungsordnung B
13
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Der Oberlandrat in Prag
Gewerbliche Wirtschaft
Prag, den 24.April 1941
II/722-11/41
Merkblatt
Betrifft: Ausgabe von Stammanmeldungen für Kohle.
Bezug
_: Kundmachung Nr. 4 über die Hausbrandversorgung
vom 26.3.l94l (Verordnung des Reichsprotektors
in Böhmen und Mihren).
Anlagen : Listen (zweifach), .....Stück Stammanmeldungen
und Anmeldungen.
Im Einvernehmen mit dem Reichsprotektor in Böhmen und
Mähren - Gruppe Wirtschaft und der Kohlenwirtschaftsstelle für
Böhmen und Mähren wurde für deutsche Brennstoffverbraucher des
Oberlandratsbezirkes Prag, soweit sie ihre Lebensmittelkarten
nicht durch die tschechischen sondern deutechen Behörden erhal-
ten, folgende Regelung getroffen :
Alle deutschen Verbraucher des Oberlandratsbezirkes Prag,
die ihre Lebensmittelkarten beim Oberlandrat bzw. bei irgendeiner
Aussenstelle b.d.Behörde des Reichsprotektors oder einer anderen
Dienststelle erhalten, fordern die neue Stammanmeldung für Haus-
brand-Brennstoffe bei der für sie zustandigen Lebensmittelkarten--
Ausgabestelle an.
Die Ausgabestelle bei der deutschen Behörde folgt jedem
Verbraucher eine neue Stammanmeldung und eine Anmeldung gegen Ab-
gabe der alten Stammanmeldung aus, tragt die Nummer der neuen
Stammanmeldung in die vorgeschriebene Liste (mit einer Durch-
schrift) ein und macht in der grauen sowie roten Haushaltskarte
des Betreffenden in der Spalte B den Vermerk über die erfolgte
Ausgabe (Stammanmeldung für Brennstoffe Nr. ....ausgefolgt.Datum').
Auf die alte Stammanmeldung ist die Nummer der neu ausgefolgten
Stammanmeldung zu vermerken, Die Durchschrift der Liste sowie die
alten Stammanmeldungen für die Heizperiode l940/4l sind gesammelt
an den Oberlandrat - Abteilung Gewerbliche Wirtschaft - Zu über-
geben.
Die neue Stammanmeldung sowie/ die Anmeldung ist vom Ver-
braucher auf das genaueste auszufüllen, vom Hauswirt zu bestätigen
und dem gleichen Kohlenhändler wie in der letzten Heizperiode zu
übergeben, Die Stammanmeldung erhält der Verbraucher zurück, die
Anmeldung behält der Lieferant.
War ein Verbraucher mehreren Kohlenh ndlern zugeteilt, hat
der Betreffende zur Stammanmeldung für jeden Lieferanten eine ei-
gene Anmeldung anzufordern und diesen zu übergeben.
Brennstoffverbraucher, die neu zugezogen sind oder bisher
keine Stammanmeldung aus der letzten Versorgungsperiode erhalten
haben, wenden sich unmittelbar an den Oberlandrat.
Lehlee Termin fee bri ammelatngine
3.dai 41
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Eine Eintragung bei einem anderen_Kohlenhändler als wic

bisher ist nicht gestattet.

Scheidet ein Verbraucher wegen Uebersiedlung aus der

Versorgung aus, ist der entsprechende Vermerk auf der grauen

sowie roten Haushaltskarte zu machen, ebenso auf der Abmelde-

bescheinigung. Die Stammanmeldung ist dem Verbraucher abzu-

nehmen und an den Oberlandrat zurückzusenden. Der Name des Ver-

brauchers ist in der von der Ausgabestelle geführten Liste zu

streichen.

In Vertretung:

Beglaubigt :

gez.Reg.Rat Dr.Wessely

ing ti.

83377
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Der Reichsprotektor

in Böhmen und Mähren

Prag,den 24.April 1941,

Nr. Z: Verw.

An die Herren Abteilungsleiter - und Gruppenleiter,

An den Herrn Oberfinanzpräsidenten, hier

An den Herrn Oberlandesgerichtspräsidenten, hier

An den Herrn Generalstaatsanwalt, hier.

Zur Behebung von Zweifeln weise ich darauf hin,daß die

Uniforrv-rschrift des Reichsministers des Innern zum Erlaß

des Führers und Reichskanzlers über die Einführung einer Be-

amtenuniform vom 8.März l940 (RGBl.10) für die Beamtenunifor-

men folgende Anzugarten kennt :

l.)Den Dienstanzug.Zu diesem gehören: Rock,Mantel,Umhang,

Mütze,weißes Hemd,Stehumlegkragen,schwarzer langer Bin-

der,Stiefel oder Halbschuhe,Dolch sowie graue Wildle-

t.a.d

derhandschuhe. Außerdem lange Hose und Stiefelhose.Zur

langen Hose schwarze Halbschuhe,schwarze Strümpfe,zur

1.24/0.47.

Stiefelhose schwarze hohe Stiefel. Stiefelhose wird in

der Regel getragen, wenn die Dienstgeschäfte überwie-

gend unter freiem Himmel stattfinden (Besichtigungen

usw.).

2.)Den Festanzug.Dieser unterscheidet sich vom Dienstan-

zug durch

a) Streifenhose,sie wird bei Abendveranstaltungen und

sonstigen festlichen Veranstaltungen in geschlossenen

Räumen bei Empfängen usw. getragen. Bei Paraden,Auf-

märschen und dergleichen tritt an ihre Stelle die Stie-

felhose.

b) Feldbinde,

c) Achselband,sowie weiße Handschuhe.

Die Mütze ist bei Aufenthalt in geschloesenen Räumen

grundsätzlich abzulegen,ausgenommen bei Dienstmeldungen,bei

denen die Mütze in der linken Hand gehal ten wird. Wird die

Mütze abgelegt.so ist grundsätzlich auch der Dolch,jédoch nicht

die Feldbinde abzulegen.

_Für_das

IC
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Für das Tragen von Orden gelten die Bestimmungen des

§ l4 der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über Titel,

Orden usw. vom 14.November 1935 RGBl.I S.134l in der Fassung

vom 17.3.36 RGBl.1.S.178.

Im Auftrage:

gez.L i e b e n o w

Beglaubigt :

Heine

Angestellte.

Nachrichtlich:

An das Büro des Herrn Reichsprotektors,

An das Büro des Herrn Staatssekretärs,

An das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs.

.

1

-

H
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Abschrift
Der Reichsminister des Innern
I SO 42/41 g
Berlin, den 22. April 1941
1500
Beheim
An
die Obersten Reichsbehördn
den Chef der Zivilverwaltung in der Untersteiermark,
Herrn Reichsstatthalter und Gauleiter Uiberreither
in Graz
den Chef der Zivilverwaltung in den besetzten ehemals
Österreichischen Gebieten Kärtens und der Krain,
Herrn stellvertretenden Gauleiter Kutschera
th
in Klagenfurt
$.cc.d
h+/5.47
Unter Bezugnahme auf die Ihnen von dem Herrn Reichsminister
und Chef der Reichskanzlei übersandten Erlasse des Führers vom
14. April l94l über die vorläufige Verwaltung der besetzten Süd-
ostgebiete teile ich mit, dass der Führer als Leiter der Zen-
tralstelle im Reichsministerium des Innern für die besetzten
Südostgebiete deiStaatssekretär Dr. Stuckart bestellt hat.
Frick
Abteilung I
Prag, den 28.April 1941
I W - 460 g
An
die Abteilungen I - IV und die Zentralverwaltung)
jeweils
Nachrichtlich:
persönl.
an das Büro des Herrn Reichsprotektors
Anschrift
an das Büro des Herrn Staatssekretärs
mit dem
Zustz
an das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
oViA.
2\}$
Abschrift übersende ich zur gefl. Kenntnisnahme.
pfor
In
Im Auftrage:
gez. Urbanus
Beglaubigt:
5
und
Holmaiser
Angestellte.
Uan00



Zentralverwaltung

Nr. Z: H.B./41

An

a) die Zentralverwaltun,

len Zeitschriftenmaterial handelt es sich um eine Über-

1g der Einleitung aus dem Katalog der Internationalen

turen- und Humorausstellung im Manesgebäude in Prag,

der Zeit vom 6.April bis 6.Mai l934 stattgefunden hat.No-

teren Karikaturen befanden sich in dem Paket auch eine

von Nummern der "Humoristické listy",ferner eine

von Exemplaren der sudetendeutschen Karikaturenzeit-

t "Der Igel"(SdP) und außerdem eine Reihe von Heften

orschung nach dem Verbleib dieses

Pakete

inden um Angabe an die Abteilung

IV geb

Im Auftrage:

gez.L i e b e n o w

Beglaubigt :

Heine

ingestelite.



sal

Der Reichsprotektor

Prag,den 19.April 1941

in Böhmen und Mähren

I 1 a - 3616

An.:

a) die Abteilungen I - IV

(q

die Zentralverwaltung

die Gruppen der Behörde

d)

die Dienststelle für das Land Mähren

e)

die Oberlandräte

f) den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

( mit 5 Mehrabdrucken )

g)

den Befehlshaber der Ordnungspolizei

h) den Vertreter des Auswärtigen Amts

nachrichtlich :

i) das Büro des Reichsprotektors

k) das Büro des Staatssekretärs

1) das Büro des

Unterstaatssekretars

m) den Wehrmachtbevollmächtigten

n) die Parteiverbindungsstelle

Abschrift übersende ich unter Hinweis auf den Runder-

lass vom 19.April 1940 - I 1 a - 124 a - zur Kenntnis,

Bezüglich der Lohnzahlung weise ich auf meine Verordnung

über die Lohnzahlung an Feiertagen im Jahre l94l vom

2.April 194l ( VBl,Rpr.S.ll8 ) hin, So wie im Vorjahr hat

di

in

Arl

zu

es

020

COA

M



Prag, den 1

Vertrauli

Hür das Land Mähren ir

mit dic Beamten, Ange
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Arbeiter, wenn möglich, ihro Mittagsmahlzeit zu Hause einnehmen

könn.

(3) Ich ordne daher im Einvernohmen mit dem Reichs-

finanzminister an, dass für die Dauer des Krieges von der Ermäch-

tigung des § 6 der Vorordnung über dic Arbeitszeit der Beamten vom

13.5./9.9.1938 (RGBl.I S. 593,ll66) kein Gobrauch zu machen ist.

.Es ist demnach an Orton mit getciltor Arbeitszeit die Tagesarbeits-

zeit am Mittwoch ebonfalls in Vor-und Nachmittagsdienst zu teilen,

auch wonn bisher am Mittwoch durchgcarboitot wordon ist. Nur dor

Sonnabendnachmittag darf dionstfrei blcibon.

(4) Dic Anordnung über dio Arbeitszcit nach Flioger-

alarm vom l2.2.194l (RMBliv S. 253) wird hicrdurch nicht berührt."

Dicsc Anordnung gilt auch für sämtliche reichsdcutscho

Dicnststellon innorhalb des Protektorates. Die: genaue Durchführung

dicscr Anordnung machc ich hierm:

n zur beson-

deren Pflicht.

Nachrichtlich: An

j) das Büro dcs Horr

k) das Büro dos Herrn

1) das Büro des Herrr

T0

m) don Herrn Wohrmach

n) die Partoiverbind■

In Vortretung:

gcz.: K. H. F r a n k .

caltre

83370

Boglaubigt:

Heine

Angestellto.



1.0v

ktor

lähren

41

Prag, den 12. April 1941
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in der Tagespresse und im Rundfunk hiervon unterrichtet werden.

Zusatz für die Abteilung IV:

Ich bitte eine entsprechende Verlautbarung in den

Tageszeitungen und im Rundfunk zu veranlassen.

In Vertretung:

gez.K.H. F r a n k

Beglaubigt.

teuitschka

Angestellter

0.0

839
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Zentralverwaltung

Prag, den 12.April 1941

Nr. Z:H.B./41

An

a) die Zentralvervaltung,

b) die Abteilungen I - IV,

c) sämtliche Gruppen.

Betrifft: Verdunkelung der Diensträume.

Ich bringe meinen Hauserlass vom 15.1.194o

- Z 33/4o - in Erinnerung, wonach zu den festgesetz-

ten Zeiten (siehe die täglichen Notizen hierüber in

den Tageszeitungen) die Diensträume sorgfältig zu

verdunkeln sind. Ich erwarte strengste Durchführung.

Sollte sich in einem Dienstraume eine Ver-

dunkelungsvorrichtung noch nicht befinden, so ist

das Hauptbüro hiervon umgehend in Kenntnis zu setzen.

Im Auftrage:

gez. Dr. v. Burgsdorff

Beglaubigt:

Heine

Angestellte.

Nachrichtlich:

d) an das Büro des Herrn Reichsprotektors,

“ "

"

“

1

Staatssekretärs,

"J

"

"

"

Unterstaatssekretärs.

bmcanf.

e12.4

IC

7 Srt:

flm.161y.

3jario.el.o.

280101
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Abschrift!

DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 12, April 1941

Nr. Z: H.B./41 .

Vertraulich!

An

a) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn ,

b). die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren

•c) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei ,

d) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

e) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes ,

f) den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag ,

g) den Herrn Kurator der Deutschen Wisscnschaftlichen

Hochschulen in Prag,

h) den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule

in Brünn,

i) die Gruppe J u s t i z im Hause.

Betrifft: Arbeitszeit der Behördenangohörigen.

Der Reichsminister des Innern hat mit Erlass

vom 28.3.194l -RMBLiv S. 541 - folgendes angoordnet:

" (l) Die Notwendigkeiten dos Krieges fordern,

dass jedc Arbeitskraft, insbesondere die dor Beamten, An-

gestellten' und Arbeit

ausgonutzt wird, Die

und der Ausfall von A

Wehrdienst, Eingliedo

-mehrte Arbeit muss au

ringorten Arbeitskräf

erledigt werden. Durc

S.78) ist dcshalb die

zeit der Beamten fest



Arbeiter, wenn möglich, ihro Mittagsmahlzcit zu Hause einnehmen

(3) Ich ordne dahor im Einvcrnohmen mit dom Rcichs-

finanzminister an, dass für die Dauer dos Krieges von der Ermäch-

tigung dos § 6 der Vorordnung über dic Arbeitszeit der Beamten vom

13.5./9.9:1938 (RGBl.I S. 593,1l66) kein Gebrauch zu machen ist.

Es ist domnach an Orton mit getciltor Arbcitszcit die Tagesarbeits-

zeit am Mittwoch obenfalls in Vor-und Nachmittagsdienst zu teilen,

in vortretung:

gez.: K. H. F r a n k .

8336

Beglaubigt:

Heine

Angostellte.

Zentralverwaltung

Prag, don 12. April 1941

Nr. Z:H.B./41

Abschrift

an

o) die Zontralvcrwaltung ,

p) dic Horrcn Abteilungslciter I - IV ,

qu) sämtlicho Gruppen

mit dor Bittc um Kenntnisnahme und Beachtung.
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Abschrift!

DER REICHSPROTEKPOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 12, April 1941

Nr. Z: H.B./41.

Vertraulich!

An

a) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn ,

b) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren

c) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei ,

d) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei ,

e) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes ,

f) den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag ,

g) den Herrn Kurator der Deutschen Wisscnschaftlichen

Hochschulen in Prag,

h) den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule

in Brünn,

i) dic Gruppe J u s t

UIoJaopmA

Betrifft: Arbeitszeit

Der Reichsm:

rom 28.3.1941 -RMBLiV

"(1) Die N

lass jedo Arbeitskraf

durch die Steigerung

rbeitskräfton infolge

rung und Besetzung vo

ch mit don zahlenmäss

ten unter allen Umstä

h Runderlass vom 12.1

in der Verordnung üb

gesetzte Begrenzung d



könnn.

(3) Ich ordne daher im Einvernohmen mit dem Reichs-

finanzminister an, dass für die Dauer dos Krieges von der Ermäch-

tigung des § 6 der Verordnung über dic Arbeitszeit der Beamten vom

13.5./9.91938 (RGBl.I S. 593,l166) kein Gobrauch zu machen ist.

Es ist domnach an Orton mit getciltcr Arbeitszcit die Tagesarbeits-

zeit am Mittwoch cbonfalls in Vor-und Nachmittagsdienst zu teilen,

auch wonn bisher am Mittwoch durchgcarbeitet wordon ist. Nur der

Sonnabendnachmittag darf dionstfrei bleibon.

(4) Dic Anordnung über dic Arbcitszcit nach Flicger-

alarm vom 12.2.194l (RMBliv S. 253) wird hicrdurch nicht berührt."

Diese Anordnung gilt auch für sämtliche reichsdeutscho

Dicnststellon inncrhalb dos Protoktoratos. Die genaue Durchführung

dicser Anordnung mache ich hiermit den Behördenleitern zur beson-

doren Pflicht

Nachrichtlich: An

j) das Büro des Herrn Roichsprotoktors,

k) das Büro dos Herrn Staatssckrotärs,

1) das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs,

m) don Horrn Wehrmachtsbevollmächtigten,

n) dic Partoiverbindungsstolle in Prag.

In Vertretung:

goz.: K. H. Fran k.

83366

Boglaubigt:

Heine

Angostellto.

Zentralvorwaltung

Prag, don 12. April 1941

Nr. Z:H.B./41

Abschrift

an

o) die Zontralverwaltung ,

p) dic Horren Abteilungslciter I - IV ,

qu) sämtlicho Gruppen

mit dor Bittc um Konntnisnahme und Beachtung.

In Vertrotung:

gcz.: K. H. F r a n k .

Beglauhigt:

Heire



IIV

Abschrift!

DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 12, April 1941

Nr. Z: H.B./41 .

Vertraulich!

An

a) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn ,

b) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren

c) den Herrn Befehlshaber der Ordnüngspolizei ,

d) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei ,

e) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes ,

f) den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag ,

g) den Herrn Kurator der Deutschen Wisscnschaftlichen

Hochschulen in Prag,

h) den Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule

vviinBrimn,

bereros

augenuoen

wo

drücklich ermächtigt

und Arbeiter darüber

nchmon, ohne dass den

gütung gowährt wird.

(2) Anderer

werden, dass bei dies

die Arbeitskraft der

des öffentlichen Dion

zweckmässig, wenn zwischen den Dienststundcn eino Pause

cingcschaltet io', damit die Beamten, Angestollten und
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Arbeiter, wonn möglich, ihre Mittagsmahlzcit zu Hause cinnehmen

könnn.

(3) Ich ordne dahor im Einvernchmen mit dem Reichs-

finanzminister an, dass für die Dauer dos Krieges von der Ermäch-

tigung des § 6 der Verordnung über dic Arbeitszeit der Beamten vom

13.5./9.9.1938 (RGBl.I S. 593,ll66) kein Gebrauch zu machen ist.

Es ist dcmnach an Orton mit getciltcr Arbeitszcit die Tagesarbeits-

zeit am Mittwoch cbonfalls in Vor-und Nachmittagsdienst zu teilon,

auch wenn bisher am Mittwoch durchgearboitet wordon ist. Nur der

Sonnabendnachmittag darf dionstfrei bloiben.

(4) Dic Anordnung über dio Arbcitszcit nach Flicger-

alarm vom 12.2.194l (RMBliv S. 253) wird hicrdurch nicht bcrührt."

Diesc Anordnung gilt auch für sämtliche reichsdeutscho

Dionststollon innorhalb des Protoktoratos. Dic genaue Durchführung

dicser Anordnung mache ich hiermit den Bohördenleitern zur beson-

deren Pflicht

Nachrichtlich: An

j) das Büro dos Horrn Roichsprotoktors,

k) das Büro dos Herrn Staatssokrotärs,

1) das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs,

m) don Horrn Wehrmachtsbevollmächtigten,

n) dic Partoiverbindungsstollo in Prag.

In Vortretung:

goz.: K. H. Fr an k .

83365

Boglaubigt:

Heine

Angostellto.

Zentralverwaltung

Prag, dcn 12. April 1941

Nr. Z:H.B,/41

Abschrift

an

o) die Zentralvorwaltung ,

p) dic Horren Abteilungsloiter I - IV ,

qu) sämtliche Gruppen

mit dor Bittc um Konntnisnahme und Boachtung.

In Vertretung:

gcz.: K. H. F r a n k .

Boglauhigt:

Heime
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STLLOTBOORA

Abschrift!

DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 12, April 1941

Nr. Z: H,B./41

Vertraulich!

An

a) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn 

b) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren

c) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei ,

d) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei

e) den Horrn Vertreter des Auswärtigen Amtes ,

f) den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag ,

g) den Herrn Kurator der Deutschen Wissonschaftlichen

Hochschulen in Prag,

h) don Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule

in Brünn,

i) dic Gruppe J u s t i z .im. Hause.

Betrifft: Arbcitszeit der Behördenangohörigen.

Der Reichsminister des Innern hat mit Erlass

VUGGUPOTTEO*

vom 28.3.194l -RMBLiv S. 541. - folgendes angcordnet:

" (l) Die Notwendigkeiten dos Krieges fordern,

dass jedo Arbcitskraft, insbesondere die der Beamten, An-

gestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes voll

ausgenutzt wird, Die durch die Steigerung der Aufgaben

und der Ausfall von Arbeitskräfton infolge Einziehung zum

Wehrdienst, Eingliederung und Bosetzung von Gebieten ver

mehrte Arbeit muss auch mit don zahlonmässig stark ver-

ringcrten Arbeitskräften unter allen Umständen pünktlioh

erledigt worden. Durch Runderlass vom l2.1.1940 (RMBliV

S.78) ist dcshalb die in der Verordnung über die Arbeits-

zeit der Boamten festgesetzto Begronzung dor Arbeitsdauer

bereits aufgchoben worden. Die Behördenleiter sind aus-

drücklich ermächtigt worden, die Beamten, Angestellten

und Arbeiter darüber hinaus nach Bedarf in Ansprüch zu

nehmon, ohne dass den Boamten für Überstunden cine Ver-

gütung gewährt wird.

(2) Andorerscits muss darauf Bedacht genommen

werden,'dass bei diesen notwendigen Mehrleistungon auch

die Arbeitskraft der Beamten, Angostellten und Arbeiter

des öffentlichen Dionstes erhalten bleibt. Es ist deshalb

zweckmässig, wenn zwischon den Dienststunden eine Pause

cingcschaltet ist, damit dic Beamten, Angostollten und



Arbeiter, wonn möglich, ihre Mittagsmahlzeit zu Hause einnehmen.

11La köm.

(3) Ich ordne dahor im Einvernehmen mit dem Roichs-

finanzminister an, dass für die Dauer dos Krieges von der Ermäch-

tigung des § 6 der Vorordnung über dic Arbeitszeit der Beamton vom

13.5./9.9.1938 (RGBl.I S. 593,ll66) kein Gebrauch zu machen ist.

Es ist domnach an Orton mit gctciltcr Arbeitszcit die Tagesarbcits-

zoit am Mittwoch cbonfalls in Vor-und Nachmittagsdienst zu teilen,

auch wenn bisher am Mittwoch durchgcarboitet wordon ist. Nur dor

Sonnabendnachmittag darf dionstfrei blciben.

(4) Dic Anordnung über dio Arbcitszoit nach Flicger-

alarm vom 12.2.194l (RMBliv S. 253) wird hicrdurch nicht borührt."

Diese Anordnung gilt auch für sämtliche reichsdcutscho

Dienststellon inncrhalb dos Protoktoratos. Dic gonaue Durchführung

dioscr Anordnung mache ich hiermit don Bchördenleitern zur boson-

doron Pflicht

Nachrichtlich: An

j) das Büro dos Herrn Reichsprotoktors,

k) das Büro dos Herrn Staatssckrotärs,

1) das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs,

m) don Horrn Wohrmachtsbevollmächtigton,

n) dic Partoiverbindungsstollc in Prag.

In Vertretung:

gez.: K. H. Fran k.

Boglaubigt:

83364

Heine

Angostellte.

Zontralvorwaltung

Prag, don 12. April 1941

Nr. Z:H.B./41

Abschrift

an

o) dio Zontralverwaltung ,

p) dic Horren Abteilungslciter I - IV ,

qu) sämtliche Gruppen

mit dor Bitto um Konntnisnahme und Boachtung.

In Vertretung:

goz.: K. H. F r a n k .

Boglaubigt:

Heine

FCLO
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Arbeiter, wenn möglich, ihro Mittagsmahlzeit zu Hause einnelLei

könnn.

S

(3) Ich ordne daher im Einvcrnchmen mit dem Reichs-

finanzminister an, dass für dic Dauor dos Krieges von der Ermäch-

tigung des § 6 der Verordnung über dic Arbeitszeit der Beamten vom

13,5./9.9,1938 (RGBl.I S. 593,1l66) kein Gcbrauch zu machen ist.

Es ist domnach an Orton mit getcilter Arbeitszcit die Tagesarbeits-

zeit am Mittwoch cbonfalls in Vor-und Nachmittagsdienst zu teilen,

auch wonn bishor am Mittwoch durchgcarbeitet wordon ist. Nur dor

Sonnabendnachmittag darf dicnstfrei bloibon.

(4) Dic Anordnung über dio Arboitszcit nach Flicger-

alarm vom 12.2.194l (RMBliv S, 253) wird hiordurch nicht berührt."

Dicse Anordnung gilt auch für sämtliche reichsdcutscho

Dicnststellon inncrhalb des Protcktorates. Dic genaue Durchführung

dicser Anordnung mache ich hiermit den Bohördenleitern zur beson-

doren Pflicht

Nachrichtlich: An

j) das Büro dos Herrn Roichsprotoktors,

k) das Büro dos Herrn Staatssckretärs,

1) das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs,

m) don Horrn Wohrmachtsbevollmächtigten,

n) dic Partoiverbindungsstollo in Prag.

In Vortretung:

goz.: K.H. Fran k .

taltre

83363

Beglaubigt:

Heine

Angostollto.

Zontralverwaltung

Prag, don 12. April 1941

Nr. Z:H.B./41

Abschrift

an

. o) die Zontralverwaltung ,

p) dic Horren Abteilungsleiter I - IV ,

qu) sämtlicho Gruppon

mit dor Bittc úm Konntnisnahme und Boachtung.

In Vertrotung:

goz.: K. H. Fr a n k .

Boglauhigt:

Heine

Angostollte
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Abschrift!

DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

Prag, den 12, April 1941

Nr. Z:H.B./41.

Vertraulich!.

An

a) die Dienststelle für das Land Mähren in Brünn ,

b) die Herren Oberlandräte in Böhmen und Mähren

c) den Herrn Befehlshaber der Ordnungspolizei ,

d) den Herrn Befehlshaber der Sicherheitspolizei ,

e) den Herrn Vertreter des Auswärtigen Amtes ,

f)- den Herrn Oberfinanzpräsidenten in Prag ,

g) den Herrn Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen

Hochschulen in Prag,

„h)iden Herrn Kurator der Deutschen Technischen Hochschule

in Brünn,

i) dic Gruppe J u s t i z im Hause.

Betrifft: Arbeitszeit der Behördenangchörigen.

Der Reichsminister des Innern hat mit Erlass

vom 28.3.194l -RMBLiV S. 54l - folgendes angeordnet:

" (l) Die Notwendigkeiten dos Krieges fordern,

dass jedo Arbeitskraft, insbesondere die der Beamten, An-

gestellten und Arbeiter des öffentlichen Dicnstes voll

ausgenutzt wird, Dic durch die Steigerung der Aufgaben

und der Ausfall von Arbeitskräften infolge Einziehung zum

Wehrdienst, Eingliederung und Besetzung von Gebieten ver

mehrte Arbeit muss auch mit don zahlenmässig stark ver-

ringcrten Arbeitskräften unter allen Umständen pünktlich

crledigt werden. Durch Runderlass vom 12.1.1940 (RMBliV

S.78) ist dcshalb die in der Verordnung über die Arbeits-

zeit der Beamten festgesetzte Begrenzung dor Arbeitsdauer

bercits aufgehoben worden. Die Behördenleiter sind aus-

drücklich ermächtigt worden, die Beamten, Angestellten

und Arbeitor darüber hinaus nach Bedarf in Ansprüch zu

nehmon, ohne dass den Bcamten für Überstunden eino Ver-

gütung gewährt wird.

(2) Andcrerseits muss darauf Bedacht genommen

werden, dass bei diesen notwendigon Mohrlcistungon auch

die Arbeitskraft der Beamten, Angestellten und Arbeiter

des öffcntlichen Dionstes erhalten bleibt. Es ist deshalb

zweckmässig, wenn zwischen den Dienststunden eine Pause

eingoschaltet ist, damit die Beamten, Angestellten und
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Arboitor, wonn möglich, ihro Mittagsmahlzeit zu Hause cinnehnen

(3) Ich ordne dahor im Einvornchmen mit dem Roichs-

finanzminister an, dass für dio Dauer dos Krieges von der Ermäch-

tigung des § 6 der Vorordnung über die Arboitszeit der Beamten vom

13.5./9.9.1938 (RGBl.I S. 593,1l66) kein Gebrauch zu machen ist.

Es ist domnach an Orton mit getoiltcr Arbeitszcit die Tagosarbeits-

zoit am Mittwoch cbenfalls in Vor-und Nachmittagsdienst zu teilen,

auch wenn bisher am Mittwoch durchgearbeitet wordon ist. Nur der

Sonnabendnachmittag darf dionstfrci bleiben.

(4) Die Anordnung übor dio Arboitszcit nach Plicger-

alarm vom 12,2,194l (RMBliv S. 253) wird hicrdurch nicht bcrührt."

Diosc Anordnung gilt auch für sämtliche reichsdoutscho

Dienststellon innorhalb des Protoktoratos. Dic genaue Durchführung

dieser Anordnung mache ich hiermit den Bohördenleitern zur beson-

doron Pflicht

Nachrichtlich: An

j) das Büro des Horrn Roichsprotoktors,

k) das Büro dos Horrn Staatssckrotärs,

1) das Büro des Herrn Unterstaatssckretärs,

m) don Horrn Wohrmachtsbovollmächtigten,

n) die Partciverbindungsstollo in Prag.

In Vertretu

gcz.: K. H. F r

Beglaubigt:

Hein

Angestellto

Zontralvorwal

Prag,

d

ank.

2
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Der Reichsprotektor
in Böhmen und Mähren
I 1 c - 5075
Prag,den 3.April 1941
Vertraulich!
An
a
die Abteilungen I - IV
b
die Zentralverwaltung
C
alle Gruppen
Jeweile
d
die Dienststelle für das Land Mähren
persönliche
e)
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei
( 5 Mehrabdrucke)
An-
f)
 den Befehlshaber der Ordnungspolizei
schrift
( 5 Abdrucke)
g)
den Vertreter des auswärtigen Amts
h)
sämtliche Oberlandräte
Nachrichtlich:
i)
das Büro des Herrn Reichsprotektors
k
das Büro des Herrn Staatssekretärs
1
das Büro des Herrn Unterstaatssekretärs
den Wehrmachtbevollmächtigten
n) die Parteiverbindungsstelle
(mit 15 Mehrabdrucken)
o) den Kurator der deutschen wissenschaftlichen
Hochschulen in Prag
p) den Kurator der deutschen technischen
Hochschule in Brünn
Betrifft:
Überführung deutscher Beamter in die autonome
Protektoratsverwaltung
Bezug:
-
Anlage:
1
In der Frage der Beteiligung der Partei beim
Einbau deutscher Kräfte in den öffentlichen Dienst des Pro-
tektorats hat Herr Reichsprotektor in einem Schreiben an den
Leiter der Parteiverbindungsstelle Gauleiter Jury vom 4.3.l941,
Nr.I l c - 5o75 Stellung genommen.Ich übersende anliegend Ab-
schrift dieses Schreibens zu Ihrer persönlichen Unterrichtung.
Im Auftrage:
gez.Dr.F u c h s
Beglaubigt:
homik
Registrator.
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1.) Bei Überführung eines im Reichsdienst stehenden Bea

gültig welcher Dienstkategorie,in die autonome Protekto:

tung wird von der Befragung der Partei abgesehen,wenn a

sonalakten be:

durch die Par

.) Beim Einba

toratsverwalt

sehener Verwer

von mir unmit

leren und ein:

Gebiet der Eil

dungsstelle Abschrirt meiner Anfrag

sinngemäss,wenn im Falle l) keine :

Personalakten ersichtlich ist oder

schen Zuverlässigkeit entstehen kör

3.) Bei Beförderungen von deutscher

wird jeweils der Stellvertreter des

beteiligt,während bei Beförderunger

rigen Dienstklassen die Gauleitung.

de Beamte beschäftigt ist,gehört w.

die Parteiverbindungsstelle durch i

nachrichtigrn

Ich bitte von dieser

menden Gauleitungen zu verständiger

M


